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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

2019 setzten sich das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) und die Tagespresse mit der
Frage auseinander, ob sich die Demokratie als Staatsform, sowohl in der Schweiz als
auch weltweit, in einer Krise befindet. Der Zustand der Demokratie wurde hierbei
jeweils unterschiedlich bewertet:
Im Feuilleton der NZZ ging man der Frage nach, ob wir uns in einem postfaktischen
Zeitalter befinden, in welchem die Wissenschaft an Geltung verloren habe, und ob als
Folge daraus ein «Ende der Demokratien» resultieren könnte. Politik ohne Fakten, so
ein Argument der US-amerikanischen Philosophin Seyla Benhabib, würde die für
Demokratien essenzielle «Verständigungsbereitschaft» der Bevölkerung und damit die
Diskursöffentlichkeit «torpedieren». Man könne tatsächlich annehmen, dass sich
solcherart Zustände mehren würden, blicke man etwa auf die Präsidenten Jair
Bolsonaro (BRA) oder Donald Trump (USA) als «militante oder habituelle
Antiintellektuelle», doch sei dies nur ein Teil des Ganzen, wie Elena Wilhelm von der
ZHAW in ihrem Kommentar entgegnete. Eine international durchgeführte Studie des
Meinungsforschungs- und Umfrageinstituts Gallup, welches jährlich auch den World
Happiness Report veröffentlicht, habe nämlich ergeben, dass 72 Prozent der
Bevölkerung der Wissenschaft noch immer vertraue, allerdings öfters auch ihren
Nutzen in Frage stelle – nur 41 Prozent der Befragten glaubten, dass die Wissenschaft
der Bevölkerung zugutekomme. Der Glauben an Fakten sei folglich noch vorhanden.
Wichtig sei deshalb, dass die «Diskursgemeinschaften» gestärkt würden, indem die
Wissenschaft wieder vermehrt Debatten anstosse und so einen Mehrwert für
Diskussionen böte und dem «Postfaktische[n]» etwas entgegenhalten könne.
Das ZDA fühlte der Demokratie mit dem im Herbst erschienenen Buch «Brennpunkt
Demokratie» auf den Zahn. Ein Auszug des darin publizierten Artikels von Sarah Engler
und Daniel Kübler wurde auch in der Aargauer Zeitung veröffentlicht.
Historisch betrachtet habe es noch nie so viele Demokratien gegeben wie heute: Über
60 Prozent aller Staaten seien Demokratien. Seit zehn Jahren sei aber eine Stagnation
dieser Zahl festzustellen, was «Pessimisten» gerne dazu verleite, von einem Niedergang
der Demokratie zu sprechen. Weltweit seien Bürgerinnen und Bürger «zunehmend
unzufrieden und misstrau[t]en Parteien und Eliten», beispielsweise weil man sich
missverstanden fühle oder Anliegen nicht ernstgenommen würden. Auf der anderen
Seite seien teilweise Personen an der Macht, welche demokratische Grundprinzipien
infrage stellten. Dies lege nahe, dass Populismus die Demokratie gefährde, gleichzeitig
führe der Einzug von Populisten in die Regierung «nicht automatisch zu
demokratischen Einbussen»; mit der SVP habe die Schweiz längst eine populistische
Partei in der Regierung, doch seien hier derart unterminierende Tendenzen nicht zu
beobachten.
Weitere Resultate, die auf den am ZDA entwickelten Demokratiebarometer
zurückgehen, zeigten auf, dass auch insgesamt in Europa kein genereller
«Qualitätsverfall der Demokratie» festzustellen sei. In einzelnen Staaten wie
Griechenland und Spanien sei aufgrund der dortigen Wirtschaftskrise oder in Italien
und Ungarn aufgrund der Einschränkung der Pressefreiheit aber ein deutlicher
Rückgang demokratischer Parameter zu verzeichnen.
Ein letzter Aspekt wurde schliesslich zu Jahresende wiederum in der NZZ thematisiert:
Hass, Sexismus und Drohungen seien in der Politik und gegenüber Journalisten häufiger
geworden. So sah sich Marionna Schlatter (gp, ZH) während ihrer Kandidatur für den
Ständerat mit Morddrohungen konfrontiert, Christoph Mörgeli und Roger Köppel (svp,
ZH) seien verbal attackiert und in einem Zürcher Lokal mit Getränken überschüttet
worden. 
Frauen gegenüber, so die Soziologieprofessorin Katja Rost, sei der Hass vermehrt
sexistischer Natur und persönlich gefärbt. Amtierende Politikerinnen seien sich daher
einig, dass dies junge Frauen vom Einstieg in die Politik abhalten könnte, und Rost fügte
hinzu, dass Hass dazu führe, dass sich Frauen nicht mehr vorbehaltlos kontrovers
äussern könnten. Der Hass stelle aber insgesamt «eine Gefahr für die Demokratie» dar
und treffe Politikerinnen und Politiker jedweder Gesinnung. Bei den «Hatern» handle
es sich zwar nur um einen «marginalen Teil der Gesellschaft» – dieser hätte aber einen
«extremen Effekt». Umso wichtiger, resümierte man in der Zeitung, sei es, dass man
dem Hass nicht kampflos das Feld überlasse und sich für «Anstand in der politischen
Debatte» einsetze. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.12.2019
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Image der Schweiz im Ausland

D'après le rapport de Présence Suisse, l'image de la Suisse à l'étranger en 2020 est
restée «stable et bonne», comme en 2019. La crise du Covid-19 a certes impacté
l'intérêt suscité par le pays dans les médias étrangers, qui se sont avant tout focalisés
sur la situation sur leur propre territoire et dans les pays les plus touchés. Cela n'a
cependant pas empêché la Suisse de tirer son épingle du jeu à l'occasion de divers
événements. Par ailleurs, la perception globale de la Suisse par la population étrangère
demeure positive, comme l'indique son septième rang au Nation Brands Index (NBI), ce
qui en fait le premier pays de taille moyenne. À l'aide de plusieurs indicateurs, cet index
évalue l'attractivité et les atouts de 50 pays selon la manière dont ils sont perçus par la
population de 20 pays du monde entier. La première place de ce classement est
occupée en 2020 par l'Allemagne, devant le Royaume-Uni et le Canada. La Suisse est
particulièrement reconnue pour sa haute qualité de vie, la compétence et l'honnêteté
de son gouvernement, le respect des droits civiques et la justice, ainsi que pour sa
politique environnementale. Elle occupe en effet le premier rang dans ces domaines.
Présence Suisse note en revanche que la Suisse pourrait faire des progrès «en matière
de mise en avant du patrimoine culturel, des monuments historiques, de culture
contemporaine et de sport.»

Parmi les événements qui ont impacté l'image suisse de manière positive, le Forum
économique mondiale de Davos (WEF) a bénéficié d'une large couverture médiatique.
Si ce n'est pas la Suisse en tant que telle qui fût au centre de l'attention, mais bien plus
la présence de Donald Trump et celle de la militante du climat suédoise Greta
Thunberg, cela a néanmoins permis au pays «d'apparaître comme une plateforme-clé
pour les échanges au niveau international». Au contraire, l'affaire Crypto, qui a attiré
l'attention de la presse étrangère durant une courte période, pourrait avoir un impact
négatif sur l'image suisse, et particulièrement sur ses services de bons offices, selon
Présence Suisse. De manière similaire, les nombreuses discussions autour du Ministère
public de la Confédération et de ses relations avec la FIFA renvoient une image négative
de la justice suisse à l'étranger. Ce dossier a suscité de nombreuses critiques dans les
médias d'autres pays. La place financière suisse, certaines votations populaires comme
l'initiative sur les multinationales responsables et les services prodigués par la Suisse
dans le cadre des relations entre l'Iran et les États-Unis furent d'autres thèmes ayant
recueilli l'attention médiatique hors des frontières fédérales. 
La crise du Covid-19 a évidemment cristallisé l'attention de la presse durant toute
l'année 2020. Les échos ont été bons pour la Suisse durant la première vague. Le pays a
dégagé une image sûre, avec une bonne gestion de la crise, qui a su protéger autant les
citoyens que l'économie. Les messages de soutien projetés sur le Cervin à l'attention
d'autres pays fortement touchés sur le plan sanitaire ont été largement diffusés dans
les médias. Sur la page de titre de son rapport, Présence Suisse affiche un tweet du
premier ministre indien Narendra Modi, qui reprend l'image du Cervin coloré du
drapeau de l'Inde et écrit sa certitude que l'humanité pourra surmonter la pandémie en
la combattant de manière solidaire. Ces exemples de communication positive ont
permis au tourisme suisse de se démarquer pour sa sûreté pendant l'été. L'ambiance a
cependant changé avec l'arrivée de la deuxième vague. Les médias étrangers se sont
étonnés du nombre élevé de cas en Suisse, et des reproches ont été adressés au pays,
notamment quant à sa volonté de garder les stations de ski ouvertes pendant les fêtes
de fin d'année alors que ses voisins les fermaient tous. Présence Suisse précise
néanmoins qu'il faudra attendre la fin de la pandémie pour tirer un bilan définitif de ses
conséquences sur l'image nationale. Le rôle que jouera l'industrie pharmaceutique
suisse dans le développement du vaccin et la gestion sociale et économique globale
seront probablement particulièrement scrutées à l'heure des conclusions. 2

BERICHT
DATUM: 22.12.2020
MATHIAS BUCHWALDER
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Stimmung in der Bevölkerung

La crise du Covid-19 a fait irruption dans le quotidien des suisses et des suissesses au
début de l'année 2020, plongeant le pays, mais aussi le reste du monde, dans une
période inhabituelle d'incertitudes. Comme l'ont constaté les médias nationaux, cette
crise s'est accompagnée d'une dégradation du climat politique et sociétal, en
particulier avec les deuxième et troisième vagues à l'automne 2020 et au printemps
2021. Evoqué à maintes reprises par la presse, la fracture qui s'est développée au sein
de la population s'est accentuée avec l'arrivée des vaccins, et avec eux des débats
autour des certificats sanitaires, des conditions d'entrée dans les événements culturels
et dans les restaurants ou encore de la gratuité des tests. Des manifestations ont eu
lieu à divers endroits du pays pour protester contre les mesures sanitaires. Au niveau
politique, la population a certes approuvé la loi Covid-19 en votation le 13 juin 2021.
Cependant, le souverain se prononcera à nouveau le 28 novembre 2021 sur la deuxième
mouture de cette loi, le comité référendaire n'ayant eu aucun mal à rassembler les
signatures nécessaires à la tenue d'un autre référendum.
Dans ce contexte, de nombreux et nombreuses opposants et opposantes ont dénoncé
les mesures sanitaires «imposées» par le Conseil fédéral, allant jusqu'à utiliser le terme
de «dictature» pour qualifier la situation actuelle. L'UDC souhaitait faire office de
porte-parole à cette partie de la population et plusieurs de ses représentantes et
représentants se sont montrés très critique à l'encontre des autorités. Le conseiller
national zurichois Roger Köppel n'a d'ailleurs pas hésité à exiger la démission de l'entier
du collège fédéral. La virulence des élu.e.s agrarien.ne.s a poussé le président de la
Confédération Guy Parmelin, issu du même parti, à mettre les points sur les i à la fin du
mois de février, rappelant que la Suisse est loin d'être une dictature. Certain.e.s élu.e.s
cantonaux.ales ont par ailleurs pris leurs distances avec la ligne du parti, à l'exemple du
ministre de la santé argovien Jean-Pierre Gallati. Selon lui, Magdalena Martullo-Blocher
(GR), qui fut l'une des premières à utiliser le terme «dictature», n'aurait pas pu utiliser
ce terme «si nous vivions réellement dans une dictature». Le ministre de la santé de
Bâle-Campagne Thomas Weber et ses homologues bernois et zurichois Pierre Alain
Schnegg et Natalie Rickli, tous membres de l'UDC, ont également trouvé les propos de
Martullo-Blocher exagérés. 
Le co-président du PS Cédric Wermuth se montrait critique à l'égard du parti agrarien
dans les colonnes de l'Aargauer Zeitung en mars 2021. Selon lui, la communication de
l'UDC était le signe d'une radicalisation des propos et banalisait certaines formes de
violence. Ainsi, cela enverrait un signal à une frange très à droite de la population,
donnant l'impression qu'il est permis de sortir des règles du jeu démocratique, comme
cela fut le cas au États-Unis en janvier 2021 avec l'attaque du capitole par des partisans
du président non-réélu Donald Trump. Pour Cédric Wermuth, ce comportement de
l'UDC est d'autant plus «grotesque» que le parti occupe la présidence du Conseil
national avec Andreas Aebi et celle des États avec Alex Kuprecht, en plus de la
présidence de la Confédération. Le chef de la fraction UDC au parlement Thomas
Aeschi soutenait cependant les propos de ses camarades de parti, regrettant un
problème de concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif durant la
pandémie; une situation rendue possible par la loi sur les épidémies, qui n'aurait jamais
dû permettre cela selon lui.

La déchirure au sein de la population – ainsi décrite dans les médias – s'est également
observée à travers les nombreuses théories alternatives quant à l'origine du virus ou aux
effets des vaccins. Diverses théories du complot ont ainsi eu le vent en poupe, comme
l'a montré une étude de l'université de Bâle, qui a recueilli via un questionnaire
anonyme en ligne les réponses de plus de 1'600 personnes en Suisse et en Allemagne.
Les résultats, publiés dans la revue «Psychological Medicine», ont révélé que 10 pour
cent des personnes questionnées croyaient fermement à au moins une théorie
complotiste. 20 pour cent d'entre elles croyaient plus ou moins à une théorie, alors que
les 70 pour cent restant n'étaient pas crédules. L'étude précise que les théories
doivent être considérées de manière différenciée. Lorsqu'il s'agissait de savoir si le
virus est d'origine humaine, 28 pour cent des personnes interrogées étaient
convaincues que oui. 38 pour cent étaient indécises et 35 pour cent pensaient que
non. Quant à la version officielle de l'origine de virus, 27 pour cent des répondant.e.s se
montraient très méfiant.e.s et doutaient de sa véracité. 35 pour cent y croyaient, alors
que 38 pour cent restaient indécis.es face à cette question. Les avis très différents,
parfois au sein d'une même famille, ont pu mener à de profonds désaccords et parfois
à des conflits. Ce sujet a beaucoup intéressé la presse, qui y a consacré de nombreux
articles.
Plusieurs organisations ont profité de cette occasion pour répandre diverses théories
conspirationnistes. La Sonntagszeitung a consacré un article décryptant ce

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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phénomène. L'une de ces théories, soutenue par le Parti nationaliste suisse,
d'extrême-droite, imputait la propagation du coronavirus au financier juif George
Soros, qui aurait possédé une usine à Wuhan, le premier lieu où le virus a été observé.
D'après l'hebdomadaire, Soros est la cible fréquente des théoriciens du complot
néonazis, qui lui reprochent notamment de soutenir financièrement les voyages des
migrant.e.s en direction de l'Europe. Mais les théories complotistes ne sont pas
l'apanage de l'extrême-droite. Dans certains milieux de gauche, la fermeture des
frontières au printemps 2020 n'a pas été perçu comme une manière de freiner la
progression du virus, mais plutôt comme un acte raciste qui visait à empêcher l'arrivée
de réfugié.e.s et à «préserver la structure actuelle de la société», expliquait la
Sonntagszeitung. Selon l'Aargauer Zeitung, d'autres théories ont foisonné sur les
réseaux sociaux, alimentées par des mouvements qui n'ont pas confiance dans les
autorités. 3

Une jeunesse marquée par la crise et l'insécurité ambiante: telle est l'image dépeinte
par diverses études parues en 2022. Parmi celles-ci, le baromètre de la jeunesse du
Credit Suisse indique que moins de la moitié des jeunes suissesses et suisses se
montrent confiants pour l'avenir. C'est la première fois que ce taux est aussi bas, alors
que le baromètre est réalisé pour la dixième fois. La jeunesse suisse est plus pessimiste
que ses homologues américaine, brésilienne et singapourienne. De manière étonnante,
la guerre en Ukraine n'est en revanche pas un souci majeur pour la jeunesse suisse. La
moitié des répondant.e.s est préoccupée par la guerre, alors que ce taux se situe entre
60 et 70 pour cent dans les trois autres pays concernés par l'étude, bien que ceux-ci
soient géographiquement plus éloignés de l'Ukraine que la Suisse. Pour les jeunes
suisses, les préoccupations principales sont l'avenir du système de retraites et le
changement climatique. Les auteur.e.s de l'étude, de l'institut Gfs.bern, soulignent que
la génération Z, dont les représentantes et représentants sont nés après 1995, a grandi
dans un contexte différent de ses aînés. De la crise financière et économique autour de
2010, à la crise du Covid en 2020 et la guerre en Ukraine en 2022, en passant par la
crise migratoire, la présidence de Donald Trump et l'anxiété liée au changement
climatique, la génération Z n'a pas été épargnée. Par conséquent, la jeunesse actuelle
se sentirait particulièrement stressée, concluent les auteur.e.s de plusieurs études. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 28.09.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit einer Ende 2021 eingereichten parlamentarischen Initiative wollte Nationalrat
Baptiste Hurni (sp, NE) die Strafbarkeit krimineller Unternehmen erweitern. Gemäss
geltendem Recht werden Unternehmen unabhängig von der natürlichen Person als
Täterin oder Täter bestraft, wenn sie nicht alle erforderlichen und zumutbaren
organisatorischen Vorkehrungen getroffen haben, um eine solche Straftat zu
verhindern. Der betreffende Art. 102 Abs. 2 StGB begrenzt diese Strafbarkeit allerdings
auf eine konkrete Auflistung von Straftaten. Gemäss dem Initianten sei es nicht
einleuchtend, warum andere Delikte als die aufgelisteten für die Unternehmen nicht
strafbar sein sollten, weshalb er neu alle Verbrechen und Vergehen einschliessen
wollte. «En bref, si l'organisation déficiente d'une entreprise a contribué à commetre
un délit, alors cette entreprise doit être punie et non uniquement la personne en bout
de chaîne», formulierte er seine Forderung im Ratsplenum. 
Die RK-NR stand dem Anliegen mehrheitlich kritisch gegenüber. Berichterstatter
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) erklärte seinen Ratskolleginnen und -kollegen den
Unterschied zwischen subsidiärer Haftung – das Unternehmen ist haftbar, wenn der
Täter oder die Täterin nicht festgestellt werden kann – und primärer Haftung – das
Unternehmen und nicht die Einzelperson ist in jedem Fall haftbar. Letztere sei im
geltenden Recht bewusst auf die Bereiche der Unterstützung krimineller und
terroristischer Organisationen, Terrorfinanzierung, Geldwäscherei und Bestechung
beschränkt. Würde diese Einschränkung aufgehoben, wären Unternehmen im Sinne
einer Kausalhaftung in jedem Fall für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haftbar, also
beispielsweise auch, wenn ein Chauffeur zu schnell fahre und einen Unfall baue, so
Bregy. Das gehe zu weit, denn das Grundkonzept des schweizerischen Strafrechts sei
es, dass nicht Unternehmen verurteilt werden, sondern die Menschen, die eine Straftat
begehen.
Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) unterstützte die Initiative, blieb damit aber erfolglos.
Die grosse Kammer gab der Initiative in der Frühjahrssession 2023 mit 123 zu 71
Stimmen keine Folge. Das Geschäft war damit erledigt. 5
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Privatrecht

In der Sondersession vom Mai 2022 behandelte der Nationalrat die Änderung der
Zivilprozessordnung zur Verbesserung der Praxistauglichkeit und der
Rechtsdurchsetzung als Zweitrat. Wie Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy
(mitte, VS) berichtete, hatte sich die RK-NR in der Vorberatung mit 139 Anträgen zu
beschäftigen. Wie schon in der Ständekammer verlief die Ratsdebatte angesichts des
Umfangs der Vorlage wenig kontrovers, da es sich um viele technische Detailfragen
handelte. Nach dem unbestrittenen Eintreten folgte auch die grosse Kammer in den
allermeisten Punkten ohne grosse Diskussion ihrer Kommissionsmehrheit. Diese habe
bei den vorgeschlagenen Anpassungen vor allem darauf geachtet, ein
«laienfreundliches Gesetz» zu gestalten, so Berichterstatter Bregy. 
Ausführlich diskutiert wurde – wie schon im Erstrat – die Sprachenfrage: Nachdem sich
der Ständerat dagegen ausgesprochen hatte, dass die Kantone in Zivilverfahren neben
ihren Amtssprachen auch andere Landessprachen und Englisch als Verfahrenssprache
zulassen dürfen, wenn beide Parteien damit einverstanden sind, präsentierte die
nationalrätliche Kommissionsmehrheit einen Kompromissvorschlag. Gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag sah sie zwei Einschränkungen vor: Erstens soll ein Verzicht
auf die Amtssprache nicht vor Verfahrensbeginn erfolgen können – dies um zu
verhindern, dass Unternehmen etwa in ihren AGB der Gegenpartei schweizweit ihre
bevorzugte Sprache aufzwingen können – und zweitens soll ein Verfahren in Englisch
nur bei handelsrechtlichen Streitigkeiten möglich sein. Zwei links-grüne Minderheiten
wollten hingegen dem Ständerat folgen und auf die Möglichkeit zu anderen Sprachen –
bzw. wenigstens auf die anderen Landessprachen – verzichten. Sie sorgten sich um den
Stand der Minderheitensprachen, wenn auch in der Romandie und im Tessin auf
Deutsch prozessiert werden könnte, und um die Qualität der Rechtsprechung, wenn
der ganze Justizapparat plötzlich in mehreren Sprachen funktionieren müsste. Ein
Verzicht auf die Möglichkeit zu Verfahren in englischer Sprache wäre aus Sicht von
Bundesrätin Karin Keller-Sutter «sehr bedauerlich», weil dies eine zentrale
Voraussetzung für die Schaffung internationaler Handelsgerichte sei und damit die
Bestrebungen danach als gescheitert anzusehen wären. Gegen den Widerstand von
Links-Grün folgte der Nationalrat in dieser Frage deutlich seiner
Kommissionsmehrheit.
Ebenfalls erfolglos blieben sowohl das links-grüne Lager als auch die SVP-Fraktion mit
verschiedenen Minderheitsanträgen für eine weitere Senkung der Prozesskosten. Sie
wollten damit den Zugang zum Gericht erleichtern, da mit den aktuellen Kostenhürden
«Prozessieren für den Mittelstand praktisch unerschwinglich» sei, wie es Sibel Arslan
(basta, BS) formulierte. Da sie eine andere Vorstellung davon hatten, wie dies zu
bewerkstelligen sei, unterstützten sich die beiden Lager jedoch nicht gegenseitig. Die
obsiegende Mehrheit argumentierte, dass es – über die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Anpassungen hinaus – die Aufgabe der Kantone sei, die Tarife zu
senken.
Für eine grössere Debatte sorgte auch das Mitwirkungsverweigerungsrecht für
Unternehmensjuristinnen und -juristen. Damit sollen Schweizer Unternehmen im
Ausland davor geschützt werden, mehr offenlegen zu müssen als die Konkurrenz aus
Staaten, die einen solchen Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und
-juristen kennen. Der Ständerat hatte hier gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
Einschränkungen vorgenommen, «die der Bundesrat nicht zwingend unterstützen
möchte», wie Karin Keller-Sutter erklärte. Am liebsten hätte der Bundesrat an seiner
eigenen Version festgehalten, die «das Ergebnis einer langen Diskussion und eines
Reifeprozesses» sei und der parlamentarischen Initiative Markwalder (fdp, BE; Pa.Iv.
15.409) entspreche, so die Bundesrätin. Eine entsprechende Minderheit Markwalder
blieb aber chancenlos. Die Mehrheit der RK-NR präsentierte indes eine
Weiterentwicklung der ständerätlichen Lösung, die derjenigen des Bundesrates laut der
Justizministerin inhaltlich «sehr nahe» stehe, weshalb die Regierung nach dem Motto
«Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach» diesen Antrag unterstützte.
Dieser wurde von der grossen Kammer sodann auch angenommen. Dagegen sprachen
sich die SP- und die Grüne Fraktion aus, die nur ein weniger weitgehendes
Mitwirkungsverweigerungsrecht akzeptiert hätten.
Dem Beschluss des Ständerates, wonach im Zivilverfahren elektronische Instrumente,
wie zum Beispiel Videokonferenzen, eingesetzt werden können, stimmte im Grundsatz
auch die Volkskammer zu. Sie präzisierte allerdings, dass dazu in jedem Fall die
Zustimmung aller Parteien erforderlich ist.
Eine letzte lebhafte Debatte entzündete sich an den Voraussetzungen für provisorische
Massnahmen gegen Medien, konkret an der Frage, wann die Veröffentlichung eines
Medienberichts mittels superprovisorischer Verfügung vorläufig verhindert werden
kann. Der Ständerat hatte beschlossen, dass dies möglich sein soll, wenn der Bericht –
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zusätzlich zu weiteren Kriterien – für die gesuchstellende Partei einen schweren
Nachteil verursacht oder verursachen kann – im Unterschied zum «besonders
schweren Nachteil», der nach geltendem Recht verlangt wird. Die Ratslinke sah darin
einen Angriff auf die Pressefreiheit, der überdies klammheimlich in einer grossen
Gesetzesrevision versteckt werde. Auch wenn über die praktischen Auswirkungen
dieser Änderung Unklarheit herrschte, sei sie doch ein «schwieriges Signal», so Min Li
Marti (sp, ZH). Ein Einzelantrag Dandrès (sp, GE) zur Auskopplung dieser Frage aus der
ZPO-Revision durch Auslagerung in einen separaten Entwurf wurde von der
bürgerlichen Ratsmehrheit ebenso abgelehnt wie der Minderheitsantrag, der bei der
Fassung des Bundesrates bleiben und die Voraussetzungen inhaltlich unverändert
lassen wollte. Mit 99 zu 81 Stimmen bei 7 Enthaltungen stimmte der Nationalrat dem
Beschluss seiner Schwesterkammer zu und besiegelte damit die Streichung des Wortes
«besonders». Dies sei kein Entscheid gegen die Medienfreiheit, sondern für den Schutz
einzelner Menschen, erklärte Judith Bellaïche (glp, ZH). «Das Recht auf Medienfreiheit
beinhaltet nicht pauschal das Recht, Existenzen zu zerstören», so die GLP-Vertreterin.
In der Gesamtabstimmung hiess die grosse Kammer den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme
(Lukas Reimann; svp, SG) bei 2 Enthaltungen (Christian Dandrès, Yvette Estermann; svp,
LU) gut. Zudem stimmte sie der Abschreibung der Postulate Po. 13.3688 und Po.
14.3804 sowie der Motionen Mo. 14.4008 und Mo. 17.3868 stillschweigend zu. 6

Nach dem Ständerat nahm auch der Nationalrat in der Sommersession 2022 die Motion
von Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH) an, mit der Namensänderungen für
Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Mit 107 zu 59 Stimmen
folgte er der Empfehlung des Bundesrates und einer Mehrheit der RK-NR. Ähnlich wie
der Motionär wies die Rechtskommission darauf hin, dass mit einem Verbot der
Namensänderung für des Landes verwiesene Personen verhindert werden könne, dass
diese mit neu angenommener Identität eine Gefährdung darstellten. Zudem sei laut
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) auch klar, dass bei einem
rechtskräftigen Landesverweis der Schutz der Bevölkerung über den individuellen
Interessen eines Verurteilten stehe. Minderheitssprecher Christian Dandrès (sp, GE)
warf Minder hingegen Effekthascherei aufgrund der medialen Berichterstattung rund
um den Dschihadisten Osama M. vor und betonte, dass die Namensänderung von
ausgewiesenen Personen in speziellen Fällen, beispielsweise zur Resozialisierung oder
Integration nach abgelaufenem Landesverweis, gerechtfertigt sein könne. Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch im Namen des Bundesrates, dass es bei Personen,
die das Land verlassen müssen, um Integration gehen könne, und unterstützte das
Anliegen der Motion. 7

MOTION
DATUM: 08.06.2022
LUKAS LÜTOLF

Polizei

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 als Erstrat mit der
Übernahme der EU-Verordnung 2020/493 über das System FADO (False and
Authentic Documents Online), die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands
darstellt. Während der Nutzen des Systems FADO für die Schweiz unbestritten war,
taten Vertreterinnen und Vertreter der SP- und der Grünen Fraktion in ihren Voten vor
allem ihren Unmut über den Entscheid der EU-Kommission kund, die Verantwortung für
das System FADO an Frontex zu übertragen. Die Grenzschutz-Agentur Frontex sei eine
«total dysfunktionale Institution» (Christian Dandrès, sp, GE), gegen die «verschiedene
Verfahren und Vorwürfe» wegen Grundrechtsverletzungen im Raum stünden, führte
Florence Brenzikofer (gp, BL) aus. Eine Minderheit Brenzikofer beantragte denn auch
die Sistierung der Vorlage bis zur allfälligen Referendumsabstimmung über den
Bundesbeschluss zur finanziellen Beteiligung der Schweiz an Frontex. Über eine
intensivere Zusammenarbeit mit Frontex wie die Weiterbeteiligung der Schweiz am
System FADO solle erst entschieden werden, nachdem sich die Stimmbevölkerung zu
Frontex habe äussern können, argumentierte die Antragstellerin. Ausserhalb des links-
grünen Lagers fand der Sistierungsantrag jedoch keine Zustimmung und wurde mit 106
zu 57 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich abgelehnt. Der Ratsmehrheit erschien es in
den Worten von Beat Flach (glp, AG) «völlig verfehlt», die Umsetzung der Schengen-
Weiterentwicklung zu verzögern und «die Schengen-Assoziierung nur wegen dieser
kleinen Anpassung zu riskieren». Nachdem er auf das Geschäft eingetreten war, nahm
der Nationalrat eine einzige Änderung am Entwurf vor. Auf Antrag seiner vorberatenden
Rechtskommission strich er einen Absatz, wonach der Bundesrat ermächtigt würde,
selbstständig neue Staatsverträge mit Änderungen der Zugriffsrechte auf FADO
abzuschliessen. Der Nationalrat sprach sich stillschweigend dafür aus, dass das
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Parlament in solchen Fällen vorgängig konsultiert werden muss. In der
Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 123 zu 62 Stimmen bei 5
Enthaltungen an, wobei die Grüne Fraktion geschlossen, die SP-Fraktion
grossmehrheitlich und einzelne Mitglieder der SVP-Fraktion dagegen votierten. 8

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Am ersten Mittwoch der Winteression 2016 standen traditionsgemäss die Wahlen des
Bundespräsidiums an. Die Vereinigte Bundesversammlung machte turnusgemäss die
Vizepräsidentin, Doris Leuthard, zur Präsidentin und wählte Alain Berset zum neuen
Vizepräsidenten. Die 53-jährige CVP-Magistratin, die bereits zum zweiten Mal nach
2010 zur Prima inter Pares bestimmt wurde, erhielt 188 Stimmen. Von den 235
ausgeteilten Wahlzetteln blieben 21 leer, sieben waren ungültig, auf elf Zetteln stand der
Name Ueli Maurer und auf acht Zetteln diverse andere Namen. In der Presse wurde dies
als erwartetes Glanzresultat gewertet. Erwartet deshalb, weil die auch in der
Bevölkerung sehr beliebte Leuthard keinen Anlass für Strafaktionen gegeben habe. Le
Temps rechnete vor, dass die neue Präsidentin von bisher 14 Referendumskämpfen nur
deren zwei verloren habe. Die seit 10 Jahren in der Exekutive amtierende Aargauerin
hatte sieben Jahre zuvor 30 Stimmen weniger erhalten. Seit 2004 erhielten die neuen
Präsidentinnen oder Präsidenten im Schnitt 167 Stimmen; in diesen 12 Jahren hatte nur
Johann Schneider-Ammann 2015 mehr Stimmen erhalten. In den Medien wurde
spekuliert, dass Leuthard nach ihrem Präsidialjahr abtreten werde, die
„Ausnahmepolitikerin" (LZ) wirke jedoch keineswegs amtsmüde. 
Auch der neue Vizepräsident Alain Berset machte im 12-jährigen Vergleich ein sehr
gutes Resultat. Mit 187 Stimmen lag die Zahl seiner Unterstützerinnen und Unterstützer
im Parlament ebenfalls deutlich über dem Schnitt von 163 Stimmen und auch er wurde
nur von einem ehemaligen Vizepräsidenten überflügelt, nämlich von Didier Burkhalter,
der 2012 sogar 205 Stimmen für das Amt zum Vizepräsidenten erhalten hatte. Beim SP-
Magistraten blieben 16 der 228 eingelangten Wahlzettel leer und sechs waren ungültig.
19 Stimmen entfielen auf Diverse. 
Die neue Bundespräsidentin sprach in ihrer Rede von grossen Herausforderungen, die
2017 anstünden. Die Globalisierung bewirke zwar viel Gutes, verursache aber auch
Verlierer auf der ganzen Welt. Die Schweiz sei keine Insel der Sicherheit, sondern sei
betroffen davon, was in der Welt vorgehe und müsse sich deshalb als starkes, stabiles,
sicheres und selbstbewusstes Land positionieren. Hierfür seien wichtige
Weichenstellungen nötig. Um eine Vorstellung zu haben, wohin die Schweiz gehen soll,
müsse man einander auch über Parteigrenzen hinweg zuhören können. Die Schweiz
solle ein Land sein, in dem es keine Aufteilung in Elite und Volk gebe, weil schliesslich
alle das Volk seien. 
Der scheidende Bundespräsident Johann Schneider-Ammann kriegte von den Medien
unterschiedlich gute Noten für sein Präsidialjahr. Immer wieder wurde die
Videoansprache zum Tag der Kranken angesprochen, die als „peinlich“ (LZ) bezeichnet
wurde, die aber laut dem Magistraten selber dazu geführt habe, dass selbst der
amerikanische Präsident Barack Obama ihn wiedererkannt habe. Zuerst habe ihn die
Kritik beschäftigt, in der Zwischenzeit könne er aber selber darüber lachen, gab er in
der Medienkonferenz Ende Dezember zu Protokoll, an der er sein Präsidialjahr Revue
passieren liess. Gelobt wurde Schneider-Ammann in seiner Rolle als Türöffner, der es
schaffe, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenzuführen. Auf seinen 24
Auslandreisen, in denen er 22 Länder besucht hatte, habe er vor allem Werbung für das
duale Bildungssystem und für die Sozialpartnerschaft als zwei Schweizer Erfolgsrezepte
betreiben können. Taktisches Geschick im Bundesrat habe er zwar keines, mit seiner
gutmütigen und behäbigen Art wirke er aber authentisch. Auch beim Berner
Magistraten wurde über einen baldigen Rücktritt spekuliert. Schneider-Ammann selber
machte allerdings deutlich, dass er bis 2019 gewählt sei. Er wolle zudem noch einige
Freihandelsabkommen mit asiatischen Staaten vorantreiben, weil Freihandel und nicht
Protektionismus der Weg zum Wohlstand sei – ein Seitenhieb gegen den neuen
amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den er bisher noch nicht getroffen habe. 9
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Regierungspolitik

2020 feierten die sogenannten Von-Wattenwyl-Gespräche ihr 50-jähriges Jubiläum.
Der damalige Bundeskanzler Karl Huber wollte mit diesen Gesprächen einen
Gedankenaustausch zwischen den vier Bundesratsparteien anregen, um einfacher
tragfähige Konsenslösungen zu finden. Das erste Treffen fand im Februar 1970 noch im
Bundeshaus statt, bereits im Juni 1970 trafen sich die Parteispitzen – zugegen sind
jeweils «die Partei- und Fraktionspräsidenten der in der Landesregierung vertretenen
Parteien», wie es bereits 1970 definiert wurde – mit dem Bundesrat dann aber im Haus
von Wattenwyl, das den seit den 1980er Jahren regelmässig und vier Mal pro Jahr
stattfindenden Treffen den Namen gab. Die Covid-19-Pandemie brachte 2020 die
Tradition allerdings ins Wanken: 
Am 14. Februar fand das Treffen noch wie gewohnt statt. Diskutiert wurde die
aussenpolitische Strategie bis 2023, zudem bilanzierte der Bundesrat – anwesend
waren neben der Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga auch Aussenminister
Ignazio Cassis und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sowie Bundeskanzler Walter
Thurnherr – das WEF-Jahrestreffen, das bilaterale Gespräche etwa mit dem US-
amerikanischen Präsidenten Donald Trump und der Kommissionspräsidentin der EU,
Ursula von der Leyen ermöglicht hatte. Letzteres nahmen die Parteien zum Anlass, über
die Verhandlungen mit der EU zu einem institutionellen Rahmenabkommen zu
diskutieren. Man müsse den Ausgang der «Begrenzungsinitiative» abwarten, bevor
weiter verhandelt werden könne, so der Konsens. Gespräche wurden zudem zur
Crypto-Affäre und zur Problematik der Negativzinsen geführt. 
Das normalerweise im Mai stattfindenden zweite Jahrestreffen fiel dann der Pandemie
zum Opfer, während die Gespräche Ende August aus Platzgründen nicht im Von-
Wattenwyl-Haus, sondern im Bernerhof stattfanden. Wie gewohnt wurde das dritte
Treffen allerdings in Klausur abgehalten und der gesamte Bundesrat war in corpore
zugegen. Hauptthema war selbstredend die Pandemie bzw. die aktuelle nationale und
internationale Lage, die verschiedenen Wirtschafts- und Arbeitsmarktmassnahmen, die
Kreditvereinbarungen und die finanzielle Situation des Bundeshaushalts. Neben der
Pandemie wurden zudem die Reform der beruflichen Vorsorge (BVG) und die aktuelle
Europapolitik besprochen. 
Die Pandemie, bzw. ihre Bewältigung und ihre Folgen, stand dann auch beim letzten
Treffen vom 13. November im Zentrum. Mit dem neben der Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga anwesenden Gesundheitsminister Alain Berset und dem
Wirtschaftsminister Guy Parmelin diskutierten die Parteispitzen vor allem die rasch
zunehmenden Fallzahlen und weitere mögliche Härtefallmassnahmen. Ignazio Cassis
und Guy Parmelin informierten zudem über die aktuelle Europapolitik – insbesondere
über die Verhandlungen zur Assoziierung ans Forschungsrahmenprogramm «Horizon
Europe» – sowie über das geplante Vorgehen im Bereich Mobilfunk und 5G. 10

ANDERES
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Im Rahmen der Berichterstattung zum Sturm aufs Kapitol in den Vereinigten Staaten,
bei dem Anfang 2021 Anhängerinnen und Anhänger des damals noch amtierenden
Präsidenten Donald Trump das Kongressgebäude angriffen, fragten sich einige Medien,
wie sicher denn das Bundeshaus sei und wie ein solcher Angriff in der Schweiz
abgewehrt würde. Auch in der Schweiz gebe es gewaltbereite Gruppen und
Einzeltäterinnen und -täter, zitierte der Blick Expertinnen und Experten und erinnerte
an das Attentat am 27. September 2001 im Zuger Parlamentsgebäude. Die
Sicherheitsmassnahmen im Bundeshaus seien seit damals laufend verstärkt worden,
gab eine Sprecherin des für die Sicherheit verantwortlichen Fedpol zu Protokoll. Man
stehe auch mit den Sicherheitsbehörden in den USA in Kontakt, um aus den dortigen
Ereignissen zu lernen. 
Komplex sei der Schutz allerdings deshalb, weil das Fedpol zwar für die Sicherheit
innerhalb des Bundeshauses zuständig sei, der Schutz des der Stadt Bern gehörenden
Bundesplatzes aber von der Berner Kantonspolizei gewährleistet werden müsse, so die
Medien. Die Zusammenarbeit funktioniere aber gut, wusste die Zeitung «Der Bund» zu
berichten. In den letzten Jahren hätten bauliche Massnahmen vor dem Bundeshaus für
zusätzliche Sicherheit gesorgt: So etwa Vorkehrungen am Boden, um in brenzligen
Situationen einen Zaun aufstellen zu können, oder spezielle Poller gegen mögliche
Anschläge durch Fahrzeuge beim Nordeingang des Bundeshauses, die aus
Rücksichtnahme vor dem architektonischen Bild aus mit Stahlkernen versehenem
Tessiner Granit hergestellt worden seien. Auch verschärfte Eingangskontrollen mit
Drehtüre, Metalldetektor und Gepäckröntgenanlage seien in den letzten Jahren
eingeführt worden. 
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Die Medien erinnerten allerdings auch daran, dass dieses Sicherheitssystem im Herbst
2019 gleich zweimal nicht funktioniert habe: Ein Klimaaktivist hatte ein Transparent auf
die Zuschauertribüne des Nationalratssaals geschmuggelt und einem verurteilten Mann
war es als Journalist getarnt gelungen, an einer SP-Sitzung teilzunehmen. Es sei nicht
einfach, eine Sicherheit und eine offene Demokratie im Sinne von Demonstrationsrecht
und dem Recht, die Debatten in National- und Ständerat als Besucherin oder Besucher
vor Ort zu verfolgen, unter einen Hut zu bringen, so «Der Bund». 11

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Disziplinaruntersuchung gegen Michael Lauber war verzögert worden, weil das
Bundesverwaltungsgericht im Sommer 2019 entschieden hatte, dass kein externes
Untersuchungsmandat vergeben werden darf, sondern dass jemand aus der AB-BA
selber die Untersuchung leiten müsse. Gegen dieses Urteil hatte die AB-BA Beschwerde
eingereicht, es wurde aber Anfang 2020 vom Bundesgericht bestätigt. Die AB-BA habe
generell kein Beschwerderecht, urteilte das Bundesgericht, was im Tages-Anzeiger als
«Etappensieg für Michael Lauber» bewertet wurde.
In der Folge übernahm AB-BA-Mitglied Alexia Heine die Leitung der
Disziplinaruntersuchung. Konkret ging es darum, herauszufinden, ob eine
Amtspflichtverletzung vorlag, weil sich Lauber bei nicht protokollierten Geheimtreffen
mit Fifa-Präsident Gianni Infantino abgesprochen und diesbezüglich gelogen haben
soll. Heine galt als «sehr effiziente Person», wie die Aargauer Zeitung zu berichten
wusste. Die gleiche Zeitung vermeldete freilich auch, dass Lauber nicht kooperiere,
Informationen verweigere und die «gleiche Verteidigungstaktik wie US-Präsident
Donald Trump in seinem Amtsenthebungsverfahren» wähle: «Stonewalling». 

Anfang März 2020 legte die AB-BA dann die Resultate der Disziplinaruntersuchung vor
und hielt darin schwerwiegende Amtspflichtverletzungen fest. Neben der Verletzung
der Protokollierungspflicht fanden sich in der Liste der Vorwürfe etwa auch eine
«Verweigerungshaltung gegenüber den Auskunfts- und Editionsaufforderungen der AB-
BA», «Übernahme der eigenen Anwaltskosten durch die Bundesanwaltschaft» – ein
Punkt der im Blick besondere Empörung hervorrief –, «Verletzung der Treuepflicht»,
«Erstattung unwahrer Angaben gegenüber der AB-BA», «Illoyales Handeln» oder
«Behinderung der Untersuchung». Als Sanktion verfügte die AB-BA eine einjährige
Lohnkürzung von 8 Prozent, was insgesamt einer Reduktion des Jahreslohns um rund
CHF 24'000 entsprach. Damit wählte die Aufsichtsbehörde allerdings nicht das
schärfste Mittel, das ihr zur Verfügung stand, wären doch eine maximale Lohnkürzung
von 10 Prozent oder aber ein Antrag auf Amtsenthebung möglich gewesen. Man habe
keine Hinweise darauf gefunden, dass Lauber unrechtmässige Leistungen empfangen
habe, was das mildere Urteil rechtfertige, so die AB-BA in ihrem Bericht.

Die Reaktionen auf den Untersuchungsbericht waren unterschiedlich. Verschiedene
Parlamentsmitglieder äusserten sich konsterniert. Lorenz Hess (bdp, BE), Mitglied der
Gerichtskommission (GK), sprach in der Aargauer Zeitung von einer «untragbaren
Situation» und Matthias Aebischer (sp, BE) befürchtete einen «Reputationsschaden für
die Schweiz». Es wurde allerdings auch darauf hingewiesen, dass Lauber die Möglichkeit
habe, die Verfügung vor Bundesverwaltungsgericht anzufechten. Es sei deshalb zu früh
für ein politisches Urteil über die Amtsführung des Bundesanwalts, gab Christian
Lüscher (fdp, GE) zu Protokoll. 
Die NZZ zeigte sich über die eher zurückhaltenden Stellungnahmen verwundert: Die
«Schelte» gegen den Bundesanwalt verhalle im Parlament wohl auch deswegen, weil
man Lauber ja erst kürzlich im Amt bestätigt habe. Die Aargauer Zeitung forderte den
Rücktritt Laubers. Damit könne er «eine Art Grösse zeigen». Die NZZ wies darauf hin,
dass die Politik eigentlich nur die Möglichkeit der Einleitung eines
Amtsenthebungsverfahrens habe, weshalb Lauber als einziger mit einem Rücktritt dafür
sorgen könne, dass die Bundesanwaltschaft wieder zur Ruhe komme. Der Tages-
Anzeiger sah hingegen neben dem Rücktritt Laubers eine andere Möglichkeit: Würde
nämlich das Bundesverwaltungsgericht als Berufungsinstanz zum Schluss kommen, dass
die Aufsichtsbehörde übertrieben habe, dann müsste die Berechtigung derselben und
vor allem ihres Präsidenten, Hanspeter Uster, in Frage gestellt werden. Christian Levrat
schlug in der Tribune de Genève gar vor, dass am besten beide Protagonisten
zurücktreten sollten. Er beurteilte die Arbeit von AB-BA-Präsident Uster als zu «brutal».
Dieser unwürdigen Auseinandersetzung («match assez indigne») an der Spitze einer so
wichtigen Institution müsse ein Ende bereitet werden, so Levrat. Diese Ansicht wurde
auch in der Weltwoche vertreten. Man gewinne beim Lesen des Disziplinarberichts den
Eindruck, dass sich die AB-BA – «Hanspeter Uster und seine sechs Kollegen» – nicht an
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den Pflichtverletzungen Laubers störten, sondern «am unbotmässigen Verhalten des
Bundesanwalts ihnen gegenüber». Die AB-BA habe sich in den ersten Jahren zu
grosszügig gezeigt, der «furiore Uster» überschiesse nun aber in die andere Richtung,
so das Wochenblatt.

Michael Lauber selber behielt sich rechtliche Schritte vor. In einer Ende März im
Rahmen des «Fifa-Falls» ans Bundesstrafgericht gerichteten Stellungnahme, die der
Aargauer Zeitung vorlag, wehrte sich der Bundesanwalt gegen die «unrechtmässig
erstellte wie publizierte» Verfügung, die «einen persönlichkeitsverletzenden Inhalt»
aufweise. Die Vorwürfe seien «konstruiert» und die Verfügung habe keine
Rechtsgrundlage. Er werde sie deshalb anfechten und eine Beschwerde ans
Bundesverwaltungsgericht einreichen. Dafür hatte Lauber aufgrund des im Rahmen der
Covid-19-Massnahmen getroffenen Fristenstillstands bis Ende April 2020 Zeit. 12

Volksrechte

Auch 2017 fanden sich in den Medien einige Überlegungen zum Funktionieren der
Demokratie im Allgemeinen und der direkten Demokratie im Besonderen: Ist die
(direkte) Demokratie in Gefahr? Wie sollen Volksinitiativen umgesetzt werden? Wer darf
sich in Abstimmungskämpfe einmischen? Macht die direkte Demokratie eine
Verschnaufpause?

Nahrung für diese Überlegungen gab unter anderem der Amtsantritt des neuen
amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Herrschte auf der einen Seite Angst, dass
der neue Präsident in einer politischen Krise gefährlich werden könnte, wurde auf der
anderen Seite Zuversicht geäussert, dass die Demokratie auch «Stürme» aushalte
(Aargauer Zeitung). Dies zeige nicht zuletzt auch die über 180-jährige Erfolgsgeschichte
der Schweiz. Zwar gebe es auch hier Fragen, die in Krisensituationen – hervorgehoben
wurde insbesondere die Zuwanderung – in direktdemokratischen Abstimmungen nicht
immer allen gefallen würden. Dies sei aber vielmehr ein Zeichen der «Lebhaftigkeit»
und nicht des Endes der Demokratie. 

Ganz andere Töne schlug Christoph Blocher bei seiner traditionellen Albisgüetli-Rede
an. Es finde eine «Entmachtung der Bürger» statt: Die «Unwissenden, die
Modernisierungsverlierer, die Unanständigen, die Stillosen, die Populisten, die
Nationalkonservativen und natürlich die SVP» stünden einer politischen Elite
gegenüber, die aus Intellektuellen und «Volksverächtern» bestünde, die nicht nur die
Volksrechte einschränken wollten, sondern auch immer mehr Geld aus der Bevölkerung
pressten. Widerstand sei zwingend. Auch die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative wurde von SVP-nahen Kreisen immer wieder kritisiert
und als «Verfassungsbruch» bezeichnet. Die direkte Demokratie sei in Gefahr, gab etwa
ein Komitee als Begründung für das letztlich gescheiterte Referendum gegen die
Umsetzung des SVP-Begehrens an. 

Dass die Umsetzung von angenommenen Initiativen schwierig ist, zeigte sich auch bei
der sogenannten Pädophileninitiative. Mehrere Stimmen wurden laut, die forderten,
dass die Initiative nicht gesetzlich konkretisiert werden solle, sondern – wie dies schon
bei der Minarettinitiative der Fall gewesen war – lediglich der Verfassungstext als
Grundlage für eine direkte Anwendung bzw. eine juristische Auslegung herangezogen
werden solle. Damit würde man auch der «zunehmenden Tendenz von grund- und
völkerrechtswidrigen Volksinitiativen Einhalt [...] gebieten» begründete etwa Daniel
Jositsch (sp, ZH) diesen Vorschlag. Volksinitiativen würden trotz Bedenken zur
Umsetzbarkeit angenommen – Hans Rentsch bezeichnete dies in der Weltwoche als
«expressive voting», also als symbolischen und emotionalen statt sachlichen
Abstimmungsentscheid. Das bringe das Parlament in ein Dilemma, befand auch Beat
Vonlanthen (cvp, FR): Wenn es den Spielraum ausnutze und die extremsten
Forderungen eines Volksbegehren einschränke um sie grund- und
menschenrechtskonform umzusetzen, werde ihm nachher Verfassungsbruch
vorgeworfen. 

Im Rahmen der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III wurde die Frage
diskutiert, wer in Abstimmungskämpfen Empfehlungen abgeben darf. Mehrere
kantonale Finanzdirektoren warben in einem Inserat für ein Ja zur Steuerreform. Die
Frage, ob sich die Kantone an der Finanzierung dieser Inserate beteiligten, wurde zwar
abschlägig beantwortet, trotzdem sei es heikel, dass sich amtliche Stellen in
Abstimmungskämpfe einmischten, kritisierte etwa der Tages-Anzeiger. Es wurde dabei
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auch auf ein Bundesgerichtsurteil verwiesen, das die Stellungnahme von Ostschweizer
Regierungsräten zum Nachrichtendienstgesetz gerügt hatte. 
Das Nein zur USR III wurde teilweise auch unter dem Aspekt einer Korrekturwirkung der
direkten Demokratie diskutiert. Der Entscheid sei als Kurskorrektur eines Projektes
einer rechtsbürgerlichen Mehrheit aus SVP und FDP im Nationalrat zu verstehen. Die
direkte Demokratie habe «das Misstrauen quasi im Blut», interpretierte etwa der
Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Blick den Abstimmungsausgang. 

Eben diese direkte Demokratie «halte Winterschlaf», bilanzierte die Solothurner
Zeitung mit Blick auf den Umstand, dass im Jahr 2017 über keine einzige Volksinitiative
abgestimmt wurde und sogar der Abstimmungstermin Ende Jahr entfiel. Dies sei wohl
aber nur eine Verschnaufpause, befänden sich doch eine Reihe neuer Volksbegehren in
der Pipeline. Nicht weniger als fünf neue Anliegen wurden im Herbst – wohl auch im
Hinblick auf die Wahlen 2019 – lanciert. Dass die Initiative zur «arme électorale» werde,
wie die Tribune de Genève titelte, sei zu verhindern, zum Beispiel durch Erhöhung der
Unterschriftenzahl, gab Yannick Buttet (cvp, VS) im gleichen Blatt zu Protokoll. Experten
gaben allerdings zu bedenken, dass wohl vor allem kleine und finanzschwache
Organisationen unter einer solchen Änderung der Spielregeln zu leiden hätten. 
Zu den potenziellen künftigen Abstimmungsvorlagen wird vermutlich auch ein
Referendum über die Armeeflugzeugbeschaffung gehören. Armeeminister Guy Parmelin
hatte nämlich beschlossen, den Planungsbeschluss dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. Damit begebe sich der SVP-Bundesrat auf demokratisches Neuland,
urteilte der Tages-Anzeiger. Es handle sich hier quasi um die Einführung eines
Finanzreferendums auf nationaler Ebene.  
Bereits ihren Schatten voraus warf die Selbstbestimmungsinitiative der SVP, die den
Vorrang des Landesrechts in der Verfassung verankern will und 2018 in den Räten
debattiert werden wird. Was geschehen soll, wenn eine Volksinitiative angenommen
wird, die gegen Völkerrecht oder bestehende Verträge verstösst, sei in der Tat nicht
geregelt aber im Rahmen der Überlegungen zu Ungültigkeitsgründen von Volksinitiativen
schon virulent diskutiert worden, fand Andrea Caroni (fdp, AR). 13

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Mit 117 zu 66 Stimmen nahm der Nationalrat in der Sommersession 2022 ein Postulat
von Christian Dandrès (sp, GE) an, das einen Bericht darüber verlangte, wie
bundesrätliche Fehlinformationen während Abstimmungskampagnen angefochten und
korrigiert werden könnten. Es gehe ihm um die Gewährleistung der freien
Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger, wie Dandrès seinen Vorstoss
begründete. Er warf dem Bundesrat etwa vor, bei der Abstimmung über das
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) im
Abstimmungsbüchlein Fehlinformationen verbreitet zu haben. Zudem habe er dort
auch unterschlagen, dass das PMT mit den Menschenrechten unvereinbar sei.
Behördeninformationen seien zentral für die Meinungsbildung. Wenn sie aber falsch
und nicht transparent seien, sei dies auch deshalb ein Problem, weil bundesrätliche
Information nicht von einem Gericht überprüft werden könnten. Mit dem Postulat solle
nun insbesondere untersucht werden, wie solche Fehlinformationen angefochten
werden könnten. Bundeskanzler Walter Thurnherr vertrat in der Debatte die
Empfehlung des Bundesrats, das Postulat abzulehnen. Die Bundeskanzlei habe bereits
seit einigen Jahren verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Qualität der
Informationen in den Abstimmungserläuterungen zu sichern – eine enge
Zusammenarbeit mit den Departementen, Checklisten zur Qualitätssicherung durch das
federführende Departement und Ämterkonsultationen. Fehler, die passieren könnten,
würden zudem in standardisierten Prozessen aufgearbeitet, um das Verfahren weiter zu
verbessern. Die geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, GP und SVP erachteten
diese Massnahmen wohl als zu wenig griffig und verhalfen dem Anliegen zum Erfolg. 14
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

À l'occasion des élections fédérales, 176 candidates et candidats ont brigué un siège au
Conseil national dans le canton de Genève. 76 femmes figuraient parmi ces
candidatures. En raison de l'évolution démographique, 12 sièges étaient à pourvoir, soit
un de plus que pour la législature 2015-2019. Ce siège supplémentaire a attisé l'appétit
de plusieurs formations politiques. Dans cette optique, les divers apparentements et
sous-apparentements ont pris toute leur importance. À gauche, les vert.e.s, le PS et
Ensemble à Gauche/SolidaritéS ont conclu une alliance. En plus de leurs listes mères,
ces partis ont présenté plusieurs sous-listes: on retrouvait ainsi les traditionnelles listes
jeunes et des suisses et suissesses de l'étranger chez les socialistes et les vert.e.s, mais
aussi les listes «égalité», «sans frontière» et «anti-capitaliste» du côté d'Ensemble à
Gauche. Au centre-droit, l'alliance entre le PLR et le PDC, qui dure depuis plusieurs
décennies, a été mise à mal par la volonté des démocrates-chrétiens de s'affranchir de
leur partenaire historique. En effet, la direction du parti a proposé de créer une grande
alliance du centre en se rapprochant des vert'libéraux, du PBD et du parti évangélique.
Cependant, après d'intenses discussions, l'assemblée des délégué.e.s a choisi de
maintenir l'alliance avec le PLR, suivant l'argumentation du conseiller national sortant
Guillaume Barazzone (pdc), qui a notamment relevé que son élection au poste de
conseiller administratif de la ville de Genève devait une fière chandelle à cette entente.
La tentative d'approche du PDC étant restée sans suite, les vert'libéraux se sont
finalement apparentés au PEV et aux listes indépendantes «Planète Bleue» et
«Fédéraction». À droite, l'UDC et le MCG se sont lancés ensemble dans la course. Un
«mariage de raison» selon la Tribune de Genève, entre deux partis «qui n'ont plus
grand chose en commun» depuis quelques années. L'UDF a également participé à cet
apparentement en présentant une candidate, alors que l'UDC a déposé deux sous-
listes, l'une jeune et l'autre internationale. Un candidat indépendant s'est présenté
sous la liste «Prophète». Enfin, le PBD est parti seul dans la bataille. Le parti aurait pu
envisager un apparentement avec les autres partis du centre, mais il s'est tiré une balle
dans le pied avec un mélodrame autour d'Eric Stauffer. En accueillant le sulfureux
ancien député du MCG, la section genevoise du parti bourgeois-démocratique a
souhaité se doter d'une locomotive électorale, à même de la renforcer dans la quête
d'un siège. Cependant, la direction nationale du parti a émis de sérieuses réserves
quant à la candidature de Stauffer, en raison de son positionnement politique qui «ne
correspond pas» à celui du parti selon sa secrétaire générale. Arrivés trop tard pour
modifier la liste, les remous provoqués par cette affaire ont eu comme conséquences la
démission du président de la section cantonale et une prise de distance du PVL et du
PEV avec le PBD.
Parmi les élues et élus sortant.e.s, cinq n'ont pas brigué de nouveau mandat à la
chambre basse. Empêtré dans une affaire de notes de frais dans le cadre de son poste
de conseiller administratif, Guillaume Barazzone a décidé de se retirer de la vie
politique. Quant à lui, le socialiste Manuel Tornare a annoncé quitter la Berne fédérale
après deux mandats. Dans un entretien accordé à la Tribune de Genève, il a regretté
que les parlementaires genevois soient souvent divisé.e.s et peinent à représenter les
intérêts du canton. Selon lui, les délégations vaudoises et zurichoises, par leur force et
leur unité, parviennent fréquemment à placer les intérêts de leur canton devant ceux
de Genève. Le député libéral-radical Benoît Genecand, atteint d'un cancer à un stade
avancé, n'a pas souhaité se représenter. Le dynamique député, parfois qualifié de
«franc-tireur» pour ses positions qui détonnaient au sein de son parti, est
malheureusement décédé des suites de cette maladie en 2021. Enfin, Hugues Hiltpold
(plr), après trois mandats, et Carlo Sommaruga (ps), élu depuis 2003, ont visé une
accession au Conseil des États, où les deux fauteuils se sont libérés avec les départs de
Liliane Maury Pasquier (ps) et Robert Cramer (vert.e.s). Afin de maintenir un tandem de
gauche à la chambre haute, la verte Lisa Mazzone a présenté une double candidature
pour le national et les États. Élue en 2015, elle a été la benjamine du Parlement lors de
la dernière législature. Les autres sortant.e.s Céline Amaudruz (udc), Yves
Nidegger(udc), Christian Lüscher (plr), Roger Golay (mcg) et Laurence Fehlmann Rielle
(ps) se sont représenté.e.s. 

Comme dans le reste de la Suisse, la vague verte n'a pas épargné le canton de Genève.
Le parti écologiste est passé de un à trois sièges, devenant le premier parti du canton
avec 20.88 pour cent des suffrages (+11.98 points de pourcentage (pp) par rapport à
2015). Puisque Lisa Mazzone (29'154 voix) a été élue aux États, ce sont Nicolas Walder
(21'310 voix), président des vert.e.s genevois, Delphine Klopfenstein Broggini (20'026
voix) et Isabelle Pasquier-Eichenberger (19'287 voix) qui ont gagné le droit de siéger
sous la coupole. Avec 19'671 suffrages, le chef du groupe écologiste au Grand Conseil
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Pierre Eckert a devancé Pasquier-Eichenberger, mais celui-ci a préféré poursuivre son
engagement politique à Genève pour des raisons personnelles. Le parti vert'libéral a
également bénéficié de la poussée écologiste, récoltant 4.5 pour cent des voix (+2.2pp).
Avec le médecin Michel Matter (10'781 voix), la section genevoise a fait son entrée sous
la coupole, grâce à l'apparentement avec les autres partis du centre. La gauche de la
gauche a également conquis un siège. Avec 2.27 pour cent (pas de liste en 2015), la liste
d'Ensemble à gauche et SolidaritéS, grâce au jeu des apparentements, a réussi à placer
Jocelyne Haller (5'163 voix) à l'Assemblée fédérale. Députée au Grand Conseil, elle a
déclaré avoir été élue «à l'insu de son plein gré», elle qui avait accepté de figurer sur la
liste mais sans faire campagne pour autant. Privilégiant son mandat au législatif
cantonal, elle s'est donc désistée. Premier des viennent-ensuite, Jean Burgermeister
(4'917 voix) a également cédé sa place, invoquant notamment la volonté de remplacer
une femme par une autre femme. Finalement, le siège de l'extrême-gauche est revenu
à Stefania Prezioso Batou (4'473 voix). En recul face à la poussée des vert.e.s, le parti
socialiste a été contraint de céder un siège (13.56%, -5.5pp). Laurence Fehlmann Rielle
(27'938 voix) et Christian Dandrès (27'386 voix) ont complété la délégation de gauche
qui siégera à Berne durant la prochaine législature. 
À droite, le PLR, premier parti du canton lors des fédérales de 2015, a perdu des
plumes, récoltant 17.23 pour cent des suffrages (-2.76pp). Les libéraux-radicaux ont dû
abandonner un fauteuil, conservant deux mandats, qui reviennent au sortant Christian
Lüscher, le mieux élu du canton avec 35'081 suffrages, et à Simone de Montmollin
(32'042 voix). Marqué par l'affaire Maudet, le PLR a souffert face à la concurrence des
vert'libéraux, d'autant plus que l'alliance avec le PDC n'a pas été couronnée de succès.
Avec 7.27 pour cent des suffrages, le parti démocrate-chrétien a reculé de 3.49pp par
rapport à 2015. Il a quand même conservé son fauteuil grâce à l'élection du président
de la section cantonale, Vincent Maître (15'285 voix). Enfin, Céline Amaudruz (16'434
voix) et Yves Nidegger (15'398 voix) ont tous deux été réélus sous la bannière de l'UDC.
Le parti a récolté 12.87 pour cent des bulletins (-3.96pp). Malgré l'apparentement avec
l'UDC, le MCG (5.37%, -1.78pp) n'a pas conservé son siège et ne sera donc plus
représenté à Berne. Le parti populiste, qui n'existe qu'au niveau cantonal, a passé deux
législatures sous la coupole.

En résumé, la délégation genevoise au national pour la 51ème législature se compose
donc de trois vert.e.s, deux PLR, deux UDC, deux PS, un PDC, un vert'libéral et une
membre d'Ensemble à Gauche/SolidaritéS. La délégation est composée d'autant de
femmes que d'hommes, ce qui constitue la plus forte représentation féminine jamais
envoyée à Berne par le canton. La participation lors de l'élection s'est montée à 39.01
pour cent (42.9% en 2015). 15

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Les deux chambres du Parlement fédéral ont pris acte du rapport de politique
extérieure 2017 lors de la session parlementaire d'été 2018.
A certains parlementaires qui s'étonnent de la brièveté du rapport (une cinquantaine
de pages seulement), Ignazio Cassis, désormais à la tête du DFAE, réplique que ce
nouveau format vise avant tout à rendre le compte-rendu lisible et digeste pour
l'ensemble des députées et députés, et non pas uniquement pour les personnes
passionnées de politique étrangère. A propos du contenu du rapport, si, en ce qui
concerne les relations avec les partenaires mondiaux, la paix et la sécurité ou le
développement durable et la prospérité, le bilan est plutôt positif, les relations entre la
Suisse et l'UE sont encore à clarifier. Sur ce dernier point, l'objectif de la Suisse
demeure le maintien des accords bilatéraux, l'accès au marché intérieur, la sécurité du
droit et la résolution des questions institutionnelles. A l'échelle mondiale, 2017 est
synonyme de bouleversements majeurs, à l'exemple de l'élection de Donald Trump à la
présidence des Etats-Unis ou de la montée en puissance de la Chine, désireuse
d'occuper une place d'importance sur l'échiquier géopolitique.
Quant aux discussions parlementaires, François Nordmann, à l'occasion d'une tribune
d'opinion mise en ligne par Le Temps, regrette un débat «décevant», rythmé par les
«silences du ministre» en charge des affaires étrangères et «l'absence de curiosité des
parlementaires», qui «se limitent le plus souvent à des constatations d'ordre général».
«Alors que le monde est traversé de grandes tensions, le DFAE n'a presque rien à en
dire, et les parlementaires se taisent», déplore l'ancien diplomate. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2018
AUDREY BOVEY

01.01.65 - 01.01.24 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Beziehungen zu internationalen Organisationen

Au mois d'août 2018, la juriste Regula Heinzelmann déposait une pétition (18.2019)
demandant à ce que la ratification du Pacte mondial pour les migrations de l'ONU soit
soumis à la votation populaire. La CIP-CN et la CIP-CE ont toutes deux décidé de
donner suite à cette pétition. Aux mois d'octobre et novembre 2018, les commissions
des institutions politiques de chacune des deux chambres (18.4093 et 18.4103) ainsi que
la CPE-CE (18.4106) ont ainsi déposé trois motions de teneur identique, se distinguant
quelque peu de la pétition Heinzelmann et enjoignant le Conseil fédéral à soumettre à
l'Assemblée fédérale la proposition d'approbation du Pacte mondial de l'ONU sur les
migrations. La majorité de chacune des commissions précitées estime en effet que
bien que le pacte soit juridiquement non contraignant, le Parlement sera de toute
évidence appelé à légiférer ultérieurement, en vue de son application. Et ce d'autant
plus que l'immigration est un sujet d'actualité sensible et que le texte élaboré sous
l'égide de l'ONU est d'une large portée. En conséquence, il est demandé à l'exécutif de
renoncer à la ratification du pacte, prévue à l'occasion de la conférence
intergouvernementale de Marrakech des 10 et 11 décembre 2018, et de laisser au
législateur le temps nécessaire à une analyse approfondie. 
Si le Conseil fédéral a réitéré une nouvelle fois son soutien au pacte onusien, il a
également, dans un souci de clarification de sa démarche auprès de l'Assemblée
fédérale, consenti à renoncer à se rendre au Maroc. L'exécutif national encourage en
revanche le rejet des motions, et ce pour des questions de formalité et de respect de la
répartition des compétences telle que prévue par la Constitution à l'échelle fédérale.
Au Parlement, les discussions ont rapidement pris la tournure d'un plébiscite pour ou
contre le pacte migratoire. Dans les rangs de la chambre haute, les motions 18.4093,
18.4103 et 18.4106 ont été débattues simultanément au postulat 18.4104, questionnant
le rôle du Parlement face à l'importance croissante du "soft law", ainsi qu'à la motion
déposée par le sénateur Hannes Germann (udc, SH), intimant la Suisse à ne pas signer le
pacte de l'ONU sur les migrations. Les conseillères et conseillers d'Etats favorables au
pacte ont avant tout exprimé leurs craintes quant à la crédibilité et à la réputation
d'une Suisse reconnue internationalement pour son engagement en faveur du
multilatéralisme et de la recherche de consensus, et ce d'autant plus que la
représentation helvétique a joué un rôle décisif dans l'élaboration du texte en question.
Le socialiste fribourgeois Christian Levrat a ainsi dénoncé «une campagne organisée
contre ce pacte par les représentants de l'ultradroite en Europe», avant de prendre ses
collègues à partie. La Suisse veut-elle réellement s'inscrire dans une ligne qui
s'apparente dangereusement à celle prônée par l'AfD en Allemagne, le FPÖ en Autriche,
Viktor Orbán en Hongrie, Donald Trump aux Etats-Unis ou encore par Benjamin
Netanjahu en Israël? 
Au Conseil national, verts et socialistes ont renouvelé leurs inquiétudes quant au signal
qu'enverrait la Suisse à la communauté internationale en cas de non ratification du
pacte migratoire. A contrario, les représentants des groupes UDC, libéral-radical et PDC
se sont tour à tour succédés à la tribune pour dénoncer l'incompatibilité des objectifs
définis par le pacte onusien tant avec la Constitution fédérale qu'avec la politique
migratoire voulue par la population suisse. Alors que l'Italie et l'Autriche ont d'ores et
déjà fait connaître leur opposition au texte soumis à polémique, ses pourfendeurs
craignent finalement que ce dernier n'encourage des flux migratoires auxquels il
deviendrait de plus en plus difficile de faire face. 
Les motions 18.4093, 18.4103 et 18.4106 ont en définitive été adoptées tant par le
Conseil des Etats (25 voix pour, 15 voix contre, 0 abstention) que par le Conseil national
(121 voix pour, 70 contre et 0 abstention). Le Parlement aura donc le dernier mot en ce
qui concerne la ratification ou non dudit pacte de Marrakech par la Suisse. 17

MOTION
DATUM: 12.11.2018
AUDREY BOVEY

In einer im September 2020 eingereichten Motion verlangte Nationalrat Christian
Dandrès (sp, GE) vom Bundesrat, dass sich die Schweiz für die Beilegung der
kollektiven Arbeitsstreitigkeiten bei der UNO einsetzen müsse, indem sie ihre Guten
Dienste anbiete. Motionär Dandrès führte aus, dass die Arbeitsbedingungen bei der
UNO und deren Sonderorganisationen regelmässig für Konflikte sorgten, auch weil
gewisse Grundprinzipien des kollektiven Arbeitsrechts nicht respektiert würden. Auf
eine Interpellation Rennwald (sp, JU; Ip. 03.3501) habe der Bundesrat im Jahr 2003
geantwortet, dass die Schweiz sich als Sitzstaat nicht für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen bei der UNO einsetzen könne. Dandrès argumentierte nun jedoch,
dass die Schweiz durchaus ihre Guten Dienste zur Beilegung der kollektiven
Arbeitsstreitigkeiten anbieten könne. Dadurch würde man zur Einhaltung der
internationalen Rechte beitragen, zu denen auch die Standards der ILO gehörten. 
Der Bundesrat betonte in seiner Stellungnahme, dass die Schweizer Behörden gemäss
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Sitzabkommen die Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit der hierzulande ansässigen
internationalen Organisationen garantieren müssen. Durch das Sitzabkommen seien die
Organisationen aber verpflichtet, einen Streitbeilegungsmechanismus einzurichten, der
auch Arbeitskonflikte einschliesse. Die Mitarbeitenden der UNO könnten sich an das
Gericht der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten, jene der
Sonderorganisationen an das Verwaltungsgericht der ILO wenden. Als Gaststaat mische
sich die Schweiz nicht in die internen Angelegenheiten der Organisationen ein, auch
weil eine Streitbeilegung politisiert und instrumentalisiert werden könne. Sie könne
sich aber als Mitgliedstaat in den Gremien der internationalen Organisationen
engagieren. Vor diesem Hintergrund beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion. 
In der Frühjahrssession 2022 erklärte Motionär Dandrès, dass sich die internationalen
Spannungen der letzten Jahre auch auf die Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst
ausgewirkt hätten, insbesondere weil gewisse Staaten – wie die USA unter Präsident
Trump – ihre Beiträge gekürzt oder zurückbehalten hätten. Durch das gesunkene
Lohnniveau in den internationalen Organisationen hätten einige Staaten ihren
Beamtinnen und Beamten bei der UNO zusätzliche Gehälter auszahlen müssen. Das
habe Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen und schränke aufgrund der abschreckenden
Wirkung zudem den Kreis der Personen ein, die sich auf diese Ämter bewerben würden.
Der Motionär appellierte erneut an den Bundesrat, die Guten Dienste der Schweiz
anzubieten und damit zur Streitbeilegung beizutragen. Aussenminister Cassis pochte
aber auf die Verpflichtungen, die der Schweiz aus dem Sitzabkommen erwachsen
würden. Als Mitgliedstaat nutze die Schweiz informelle Wege und bilaterale Gespräche,
um das Thema zu diskutieren. Die grosse Kammer lehnte die Motion mit 125 zu 65
Stimmen ab, sehr zum Unmut der Fraktionen der SP und der Grünen, die dafür
gestimmt hatten. 18

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Lors de la session de printemps, les deux conseils ont étudié le rapport sur la politique
économique extérieure 2016. Les deux chambres ont approuvé le rapport à
l'unanimité. En résumé, le rapport se focalise sur les opportunités et risques pour la
politique économique extérieure suisse. Plus précisément, le rapport s'attache à
définir les conditions-cadres optimales pour l'économie helvétique. Plusieurs points
méritent d'être soulevés. Tout d'abord, le rapport souligne la percée d'une vision
protectionniste dans le commerce mondial. En effet, des élans de nationalisme
économique ont propagé, durant l'année 2016 en particulier, des voix contre le libre-
échange et la mondialisation dans son ensemble. Ces cris qui résonneront encore en
écho durant l'année 2017 forcent la Suisse à bien réfléchir à sa stratégie commerciale.
Le Brexit mais aussi la volonté de l'administration Trump de se retirer du Partenariat
Transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) sont deux exemples marquants
de cette tendance. Ensuite, le rapport précise que la Suisse doit profiter des mutations
structurelles rapides qui secouent le monde. Progression de la numérisation,
internationalisation des flux ou encore émergence de nouveaux produits et services
symbolisent cette nouvelle vague sur laquelle l'économie suisse doit surfer. En
particulier, le rapport met en évidence l'importance de la numérisation pour une
économie pauvre en ressources naturelles comme la Suisse. Dans cette optique,
plusieurs réglementations, comme celles sur les technologies financières (FinTech),
doivent être adaptées à ce tournant technologique. Finalement, le rapport rappelle que
la Suisse continue à tisser son réseau d'accords de libre-échange. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Januar 2023 befasste sich die WBK-NR mit einer parlamentarischen Initiative
Dandrès (sp, GE) zur Änderung des Zollgesetzes, wonach die Aufbewahrung von Waren
in Zollfreilagern nur noch während eines beschränkten Zeitraumes möglich sein soll.
Der Genfer Nationalrat wollte mit dieser Massnahme unterbinden, dass Zollfreilager als
Drehscheibe krimineller Organisationen und Machenschaften verwendet werden.
Insbesondere die Intransparenz der Lager – der Staat habe keine Kenntnis von den dort
eingelagerten Waren und die Lager seien analog zu Offshore-Zentren «äusserst
intransparente Safes» – begünstige Geldwäscherei. Zudem führe die Ausnahme vom
normalen Steuerregime zu mehr unerwünschten Spekulationen. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2023
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.24 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Mehrheit der Kommission war mit 15 zu 9 Stimmen der Ansicht, dass der Initiative
keine Folge zu geben sei, da kein Handlungsbedarf bestehe, die Lagerdauer zu
beschränken. Die Intransparenzproblematik sei bereits mit einer
Inventarisierungspflicht für sensible Waren entschärft worden und weitere
Anpassungen zur Kontrolle von Zollfreilagern würden im Zuge der Totalrevision des
Zollgesetzes (BRG 22.058) folgen. Eine Minderheit Amoos (sp, VS), bestehend aus der SP
und den Grünen, wollte hingegen der Initiative Folge geben. Sie sah die Initiative als
geeignetes Mittel an, um Missbrauch, Steueroptimierungen und Geldwäscherei zu
verhindern sowie um das Image der Schweiz zu bewahren. 20

In der Frühjahrssession 2023 gab der Nationalrat mit 121 zu 67 Stimmen der
parlamentarischen Initiative Dandrès (sp, GE) zur zeitlich beschränkten Aufbewahrung
von Waren in Zollfreilagern keine Folge. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der
SP und der Grünen unterlagen folglich mit ihrem Ansinnen, die Lagerdauer in
Zollfreilagern zu beschränken, um Offshore-Geschäfte einzudämmen. Die Mehrheit des
Rates war der Ansicht, dass die bestehenden Regelungen und Prozesse ausreichten, um
Missbrauch zu verhindern. Die Initiative war damit erledigt. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.02.2023
MARCO ACKERMANN

Konjunkturlage- und politik

Le Groupe d'experts de la Confédération a publié ses prévisions pour la conjoncture
helvétique 2017 et 2018. Dans l'ensemble, le Groupe table sur une croissance du PIB de
+1.6% en 2017 et +1.9% en 2018. Les estimations pour 2017 ont d'ailleurs été revues à la
baisse. La faible croissance du PIB suisse pour le 2ème semestre 2016 a été mise sur le
banc des accusés. Néanmoins, selon le Groupe, ce léger ralentissement ne devrait être
que passager. La hausse des exportations de marchandises et la croissance de la
demande intérieure, sous l'effet de la dynamique positive du marché du travail et de la
croissance démographique, devraient garantir une reprise solide de la croissance du
PIB helvétique. Par exemple, le Groupe d'expert mise sur une croissance de l'emploi de
0.4% en 2017. Grâce à cette dynamique, le taux de chômage devrait baisser jusqu'à
3.2% en moyenne annuelle en 2017. Finalement, bien que la conjoncture internationale
paraisse positive, plusieurs incertitudes potentielles ne doivent pas être sous-estimées.
La future politique économique et commerciale de l'administration Trump aux États-
Unis, l'élection présidentielle française, les modalités du Brexit ou encore l'évolution du
secteur bancaire italien pourraient fortement pénaliser la conjoncture suisse. 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Banken

In der Wintersession 2022 gelangte die parlamentarische Initiative Molina (sp, ZH)
betreffend die Verbesserung des Abwehrdispositivs gegen Potentatengelder ins
Plenum des Nationalrats. Die Mehrheit der vorberatenden RK-NR beantragte, der
Initiative keine Folge zu geben. Gemäss Kommissionssprecher Yves Nidegger (svp, GE)
befürchtete sie einen Widerspruch der Forderung zur grundrechtlichen
Eigentumsgarantie. Der Vorstoss schaffe zudem eine generelle Korruptionsvermutung
gegenüber Personen, die aus einem Land stammten, welches unter Korruption leide
oder dessen Rechtsstaat in den Augen der Schweiz ungenügend ausgebaut sei. Eine
Minderheit Dandrès (sp, GE) beantragte, der Initiative Folge zu geben. Aufgrund ihrer
Stellung im internationalen Finanzplatz sehe sich die Schweiz dem grossen Risiko
ausgesetzt, zum sicheren Hafen für Gelder von Potentaten oder diktatorischen Regimen
zu werden. Die präventive Blockierung von Gütern oder Vermögenswerten aus illegalem
Handel oder Korruption reduziere dieses geopolitische Risiko, so Dandrès. Ausserhalb
der sozialdemokratischen, der grünen und der grünliberalen Fraktionen überzeugten
diese Argumente allerdings nicht; der Nationalrat gab der parlamentarischen Initiative
mit 108 zu 81 Stimmen bei einer Enthaltung keine Folge. 23
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Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Das Differenzbereinigungsverfahren zu den Nachmeldungen zum Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 dauerte zwar einige Runden, wurde jedoch in nur zwei Tagen der
ausserordentlichen Session zur Bewältigung der Corona-Krise abgewickelt.
Entsprechen sei man als Mitglied einer Finanzkommission «eigentlich von einer Sitzung
an die nächste» gegangen, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, NR) erklärte und die zu
kurze Behandlungszeit monierte. Noch offen waren bei der Differenzbereinigung die
Kredite für die Institutionen der Kinderbetreuung, für den Tourismus, für die
Geschäftsmieten sowie die Rahmenbedingungen für die Flugverkehrsunternehmen und
die flugnahen Betriebe. Zu den ersten drei Punkten redete Finanzminister Maurer dem
Parlament zu Beginn der Differenzbereinigung ins Gewissen: Das Legiferieren aufgrund
von Notrecht sei nur bei Gefahr oder Eintreten einer schweren Störung der
öffentlichen Ordnung oder bei Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit
möglich. Dies sei jedoch bei den noch offenen Fragen zur Kinderbetreuung, zum
Tourismus und zum Wohnungswesen nicht der Fall. Entsprechend habe man keine
Berechtigung, hier einen Kredit zu sprechen. Dieser Appell stiess beim Parlament
jedoch mehrheitlich auf taube Ohren.  
Bezüglich des Kredits für die Institutionen zur Kinderbetreuung betonte etwa Céline
Widmer (sp, ZH), die nationalrätliche Kommissionssprecherin, die Notwendigkeit der
Bundesunterstützung aufgrund der aktuellen Notlage. Zahlreiche Sprechende betonten
denn auch die soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Krippen und hoben hervor,
dass das Kinderbetreuungsnetz langwierig und teuer aufgebaut worden sei und nun
Gefahr laufe, zusammenzubrechen. Zu glauben, dass die Gemeinden und Kantone diese
Zahlungen leisten könnten, sei illusorisch, erklärte etwa Minderheitssprecher Christian
Dandrès (sp, GE). Auch die Kommissionsmehrheit sah einen Beitrag vor: Insgesamt liege
der geschätzte Finanzbedarf bei CHF 200 Mio., davon solle der Bund wie vom Ständerat
vorgeschlagen einen Drittel, die Kantone zwei Drittel übernehmen, erklärte
Kommissionssprecherin Widmer. Zwar beantragten zwei Minderheiten, bei CHF 100
Mio. zu bleiben respektive gar kein Geld zu sprechen, die Ratsmehrheit entschied sich
jedoch, dem Ständerat beizupflichten und diese Differenz zu bereinigen. 
Als nächstes galt es, die Bedingungen der Kreditverwendung für die
Flugverkehrsunternehmen und flugnahen Betriebe zu bereinigen. Auch hier willigte der
Nationalrat in die Formulierung des Ständerates ein: Statt Umschulungsplänen für den
Fall eines Stellenabbaus zu erarbeiten, sollten die entsprechenden Unternehmen dazu
verpflichtet werden, bei einem allfälligen Personalabbau sozialverträgliche Lösungen zu
finden. Umstrittener war die Frage, ob die Flugverkehrsunternehmen verpflichtet
werden sollten, den Reisebüros die ausgefallenen Flüge zu bezahlen. Löste dies bei der
Mehrheit des Ständerates anfänglich aufgrund der Ungleichbehandlung von Reisebüros
und Privaten noch Kopfschütteln aus, liess sie sich in der Folge vom Argument
überzeugen, dass Umbuchungen, Gutscheine und Rückzahlungen bis April 2021 zwar für
Private eine Möglichkeit seien, nicht aber für die Reisebüros, welche den Kunden
ihrerseits ab Anfang Oktober das Geld zurückerstatten müssten. Für diese sei eben eine
Rückzahlung existenziell. Stillschweigend willigte der Ständerat folglich in diese
Bedingung zur Kreditverwendung ein. 
Länger dauerten die Debatten zu den Geschäftsmieten und zum Tourismus. 
Die Diskussion um den Kredit zu den Geschäftsmieten lehnte sich eng an die Diskussion
um das Gesetz und somit die Formalitäten zum Erlass der Geschäftsmieten an. Die CHF
50 Mio., welche der Ständerat anfangs beantragt hatte, entsprachen denn auch dem
Betrag, der gemäss des Konzepts der WAK-SR nötig wäre. Da der Vorschlag der WAK-NR
lediglich eine Aufteilung zwischen Mietenden und Vermietenden, ohne Beteiligung des
Bundes vorsah, und der Nationalrat diesen gegenüber dem ständerätlichen Vorschlag
bevorzugte, lehnte die grosse Kammer einen entsprechenden Bundeskredit ab. Eine
Minderheit Friedl (sp, SG) zog jedoch in Betracht, CHF 20 Mio. für einen Härtefallfonds,
den es auch im nationalrätlichen Konzept brauche, einzustellen, erzielte mit diesem
Vorschlag jedoch keine Mehrheit. Es fehle die Gesetzesgrundlage für einen
entsprechenden Kredit, zumal man sich bezüglich des Gesetzes nicht habe einigen
können, betonten dessen Gegnerinnen und Gegner. Ähnlich verlief anschliessend auch
die Debatte im Ständerat, auch hier sprach sich die Kommissionsmehrheit dagegen aus,
einen Betrag zu sprechen, ohne dass die gesetzliche Grundlage vorliege. In der
Zwischenzeit hatte die WAK-SR ein neues, auf dem Vorschlag ihrer
Schwesterkommission beruhendes Konzept erarbeitet, das ebenfalls einen
Härtefallfonds beinhaltete. Um diesen zu finanzieren, schlug auch im Ständerat eine
Minderheit einen Kredit über CHF 20 Mio. vor – hier jedoch mit 21 zu 20 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) erfolgreich, wenn auch äusserst knapp. Die Argumentation der
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Minderheit lautete, dass das Geld mit diesem Kredit bereit wäre, falls die Räte eine
Übereinkunft bezüglich des Gesetzes treffen würden, und ansonsten eh nicht
verwendet werden könnte. Nachdem sich der Nationalrat jedoch von dieser
Argumentation nicht hatte überzeugen lassen und auf einer Streichung des
entsprechenden Kredits beharrt hatte, willigte der Ständerat ein: Ohne
Gesetzesgrundlage gebe es auch keinen Kredit; man habe ja in der Sommersession
erneut eine Möglichkeit, diesbezüglich eine Gesetzesgrundlage zu erarbeiten, war aus
der kleinen Kammer zu vernehmen.
Somit verblieb noch der kombinierte Kredit für den Tourismus. Hier hatte sich der
Nationalrat mit den CHF 40 Mio. für die Werbekampagne für den Schweizer Tourismus
für die nächsten drei Jahre abgefunden, wollte diese aber nur unter der Bedingung
genehmigen, dass dieser Tourismuskredit für dreifach nachhaltige – ökologische, sozial
gerechte und wirtschaftlich sorgsame – Förderprogramme eingesetzt würde. Die
wegfallenden Tourismusabgaben in der Höhe von CHF 27 Mio. wollte er hingegen nicht
finanzieren – diese hätte der Bund anstelle der privaten Beitragszahlenden, darunter
die UBS, die Zürcher Kantonalbank und Red Bull, übernehmen sollen, wie Bundesrat
Maurer eine Erklärung des SECO wiedergab. Letzteres sei ebenfalls der Meinung, es
brauche keinen zusätzlichen Kredite, ergänzte der Finanzminister. Man wolle nicht die
Beiträge von Privaten übernehmen, zudem würde das Geld nicht den Geschädigten
zugutekommen, befürchtete die grosse Kammer. Der Ständerat präzisierte die
Ausgangslage der Tourismusabgaben: Normalerweise würde dieser Betrag durch rund
1200 Partner aus dem Tourismusbereich – CHF 22 Mio. stammten dabei von lokalen
Akteuren, CHF 5 Mio. von grossen Sponsoren – finanziert und vor allem kleineren und
regionalen Partnern zugute kommen. Der Ständerat hielt somit vorerst am höheren
Betrag von CHF 67 Mio. fest, gab jedoch kurz vor der Einigungskonferenz nach,
nachdem der Nationalrat einen Kompromissvorschlag einer Minderheit Matter (glp, GE)
über CHF 53.5 Mio., bei dem der Bund entsprechend nur die Hälfte der
Tourismusabgabe hätte übernehmen sollen, abgelehnt hatte. Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG) verwies jedoch darauf, dass man hier unter der Bedingung einlenke,
dass der Bundesrat die CHF 40 Mio je hälftig den regionalen Tourismusorganisationen
und Schweiz Tourismus zukommen lasse. Beat Rieder (cvp, VS) ergänzte, dass damit bei
Schweizerinnen und Schweizern Werbung für Ferien in der Schweiz gemacht und nicht
international für Ferien in der Schweiz geworben werden solle. Schliesslich willigte der
Ständerat auch in die Bedingung ein, dass der Kredit für die Förderung eines
nachhaltigen Tourismus eingesetzt werden solle, auch wenn gemäss Hegglin die
«Zuständigen des SECO» die Folgen dieser Bedingung nicht genau hätten abschätzen
können. 
Insgesamt folgte das Parlament somit nur bei den Geschäftsmieten dem Aufruf des
Finanzministers sowie einer Minderheit Schwander (svp, SZ) und verzichtete auf weitere
Kredite im Rahmen des Notrechts, entschied sich bei den übrigen zwei Fragen aber
immerhin für des Finanzministers zweitliebste Option: die günstigere. 24

Obwohl doch einige Wortmeldungen zu vermerken waren, führte der Nachtrag IIb zum
Voranschlag 2020 im Vergleich zum Nachtrag IIa im Nationalrat zu vergleichsweise
wenig Diskussionen. Gleich zu Beginn der Behandlung in der Herbstsession 2020
stellten die Kommissionssprecher Gschwind (cvp, JU) und Wettstein (gp, SO) fest, dass
alle Nachtragskredite von der Mehrheit der FK-NR gutgeheissen worden seien. So lagen
lediglich drei Minderheitenanträge zu zwei Positionen vor. 
Die Minderheit Guggisberg (svp, BE) störte sich daran, dass der Kredit für die
Finanzierung der Leistungsvereinbarungen der Kantone im Kulturbereich aus der
Soforthilfe für Kulturunternehmen kompensiert werden sollte, die als Darlehen
gesprochen worden war. Nun werde dieses Darlehen aber in einen A-Fonds-perdu-
Posten umgewandelt, was nicht gerechtfertigt sei, zumal Grossveranstaltungen ab
Oktober 2020 wieder möglich seien und die Kantone gemäss Bundesverfassung für den
Kulturbereich zuständig seien. Entsprechend solle dieser Kredit gestrichen werden.
Finanzminister Maurer wies hingegen darauf hin, dass der Bund das Geld nicht an die
Unternehmen, sondern an die Kantone überweise. Diese nähmen die Verteilung der
Gelder vor, übernähmen dabei aber selbst jeweils die Hälfte der Finanzierung. Mit 140
zu 53 Stimmen hiess der Nationalrat diesen Kredit gegen den Willen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion gut.
Eine weitere Minderheit Guggisberg störte sich an den «feudalen
Anstellungsbedingungen von Skyguide», etwa am Rentenalter 56 oder den
vergleichsweise hohen Löhnen. Die Ankündigung, dass die Gewerkschaften und
Skyguide im Gegenzug für die Rekapitalisierung bis Ende 2021 einen gemeinsamen Plan
für eine Rentenaltererhöhung zu erarbeiten hätten, sei zu wenig verbindlich.
Stattdessen wollte die Minderheit diese Bedingung sowie weitere Massnahmen zur
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Kostenreduktion als Rahmenbedingungen der Kreditvergabe vorschreiben. Eine
Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte hingegen sicherstellen, dass die
Gesamtarbeitsverträge und Arbeitsbedingungen, die vor dem Shutdown festgelegt
worden waren, eingehalten würden. Der Bund könne seine obligatorische Unterstützung
nicht an schlechtere Arbeitsbedingungen knüpfen, zumal diese durch
Kollektivverhandlungen ausgearbeitet worden seien. Bundesrat Maurer entgegnete,
dass beide Minderheitsanträge die Gewaltentrennung missachteten, indem das
Parlament in die Entscheidungen des Verwaltungsrates eingreife. Zum Beispiel habe der
Verwaltungsrat von Skyguide bereits eine Kürzung des variablen Anteils der Löhne
beschlossen. In der Folge zog der Rat den Minderheitsantrag Guggisberg dem
Minderheitsantrag Dandrès zwar mit 109 zu 68 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) vor, lehnte
Ersteren aber anschliessend dennoch mit 139 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Die
SVP-Fraktion, die sich als einzige für den Minderheitsantrag Guggisberg ausgesprochen
hatte, lehnte auch als einzige den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der
Schuldenbremse sowie den Nachtrag IIb in der Gesamtabstimmung ab (142 zu 53
Stimmen; 142 zu 52 Stimmen; 141 zu 52 Stimmen). Kaum Widerstand gab es bezüglich
des Bundesbeschlusses III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das
Jahr 2020, diesem stimmte der Rat mit 192 zu 1 Stimmen gegen den Willen von Erich
Hess (svp, BE) zu.

Keine Diskussionen zum Nachtrag IIb gab es im Ständerat: Nach der Präsentation der
Vorlage durch Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG) und Bundesrat Maurer nahm der
Rat den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der Schuldenbremse, den
Nachtrag IIb und den Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem
Bahninfrastrukturfonds einstimmig mit jeweils 33 zu 0 Stimmen an. 25

Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 

Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne
Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
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kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den
mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 

Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
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stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.

Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.

Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
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auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 26

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation
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Luftfahrt

Der Bundesrat schlug am 12. August 2020 vor, Skyguide, die im Schweizer Luftraum für
die Flugsicherung verantwortlich ist, in den Jahren 2020 und 2021 unter gewissen
Bedingungen mit insgesamt bis zu CHF 400 Mio. zu unterstützen. Skyguide hatte mit
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, da aufgrund der Corona-Pandemie, respektive
des darauf folgenden Einbruchs der Flugbewegungen, die Gebührenerträge durch die
Fluggesellschaften stark zurückgegangen waren. 
Der Bundesrat beantragte diese Rekapitalisierung im Rahmen des Nachtrages IIb zum
Voranschlag 2020. Für 2020 sah er einen Kapitaleinschuss von CHF 150 Mio. vor. Mit
einer Nachmeldung zum Voranschlag 2021 beantragte er sodann für 2021 weitere CHF
250 Mio. Es solle jedoch im Verlaufe des Jahres 2021 erst noch geprüft werden, ob der
gesamte Betrag nötig werde, und ob nicht ein Teilbetrag als Darlehen gesprochen
werden solle. Der Bundesrat betonte ausserdem, dass diese finanzielle Unterstützung
nur gewährt werde, wenn Skyguide Sparmassnahmen umsetze, die den
Liquiditätsbedarf insgesamt stark reduzieren.
In der Herbstsession 2020 wurde die erste Tranche von CHF 150 Mio. in beiden Räten
behandelt. Im Nationalrat kam dabei die Frage auf, ob diese Gelder nicht an gewisse
Bedingungen geknüpft werden sollten. Es gab dabei einen Minderheitsantrag I von Lars
Guggisberg (svp, BE), sowie einen Minderheitsantrag II von Christian Dandrès (sp, GE).
Der Minderheitsantrag I forderte, dass das Rentenalter der Fluglotsinnen und -lotsen
bei Skyguide auf mindestens 60 Jahre erhöht wird und dass die Lohnstruktur nach
unten korrigiert werde. Der Minderheitsantrag II hingegen verlangte, dass bei Skyguide
dieselben GAV-, Arbeits-, Lohn- und Anstellungsbedingungen gelten wie vor der
Pandemie, dass also nicht auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und -nehmer gespart
werde. Beide Anträge wurden jedoch von der Ratsmehrheit verworfen. Diese war der
Ansicht, dass die Gewährung von Beihilfen nicht an Fragen des Rentenalters oder der
Lohnstrukturen geknüpft werden sollten; dafür gebe es spezifische Gremien. 
Im Ständerat wurde die Unterstützung von Skyguide hingegen diskussionslos
gutgeheissen.
Beide Räte stimmten der ersten Tranche von CHF 150 Mio. schliesslich in der
Herbstsession 2020 zu, der zweiten Tranche in der Wintersession 2020. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.08.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

In der Wintersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit der Botschaft
zur Erneuerung des Rahmenkredits für Eventualverpflichtungen in der
Wohnraumförderung (2021–2027). Von Seiten der SVP lag ein Minderheitenantrag auf
Nichteintreten vor. Es drohe eine Immobilienblase und zusätzliche Bürgschaften
würden die Bautätigkeit nur noch stärker anheizen, lautete eine Begründung. Ferner
verwies Minderheitensprecher Aeschi (svp, ZG) auf das Debakel um die Hochseeflotte,
wo jüngst negative Erfahrungen mit Bürgschaftskrediten gemacht worden waren.
Nachdem die Unterstützenden der Kommissionsmehrheit der beiden behandelnden
Kommissionen FK-NR und WAK-NR unter anderem mehrfach betont hatten, dass seit
Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2003 noch keine einzige Bürgschaft hatte eingelöst
werden müssen, stimmten alle anderen Fraktionen geschlossen für Eintreten. In der
Detailberatung verlangten Minderheitenanträge Änderungen des Kreditbetrags: Die
Minderheit Friedl (sp, SG) der FK-NR sowie die Minderheit Badran (sp, ZH) der WAK-NR
verlangten eine Aufstockung von CHF 1.7 Mrd. auf CHF 1.9 Mrd. und die Minderheit
Keller (svp, NW) der FK-NR und Friedli (svp, SG) der WAK-NR eine Senkung auf CHF 1.4
Mrd. Weiter wollte je eine Minderheit der FK-NR (Dandrès, sp, GE) und der WAK-NR
(Badran, sp, ZH) verhindern, dass das Bürgschaftsvolumen per 2028 stabilisiert wird.
Die bundesrätliche Botschaft sah in diesem Punkt vor, den nächsten Rahmenkredit «so
zu bemessen, dass das Bürgschaftsvolumen nicht schneller wächst als die Zahl der
Haushalte» (Art. 2). Keinem der Anträge gelang es, eine Ratsmehrheit auf sich zu
vereinen. Somit nahm die grosse Kammer den bundesrätlichen Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 138 zu 52 Stimmen (1 Enthaltung) unverändert an. 28
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Mit einer in der Wintersession 2020 eingereichten Motion wollte Christian Dandrès (sp,
GE) erreichen, dass die amtlich genehmigten Formulare für die Kündigung des
Mietverhältnisses und für Vertragsänderungen oder Mietzinserhöhungen ergänzt
werden. Spezifisch sollten die Formulare neu die Kontaktinformationen der
Vermieterschaft sowie Informationen über die gesetzlichen Voraussetzungen für das
Anfechten der Kündigung im Falle einer Solidarmiete enthalten. Mit diesen Ergänzungen
soll laut dem Motionär vor allem erreicht werden, dass die Mieterschaft ihr Recht auf
eine Anfechtung von missbräuchlichen Kündigungen, Mietzinserhöhungen oder
Vertragsänderungen schnell, einfach und innerhalb der relevanten Fristen wahrnehmen
kann. Der Bundesrat unterstützte den Vorstoss und empfahl ihn zur Annahme. Die
Motion wurde jedoch von Pirmin Schwander (svp, SZ) bekämpft und so befasste sich der
Nationalrat in der Sommersession 2021 mit dem Geschäft. Schwander begründete
während der Debatte seine ablehnende Haltung damit, dass die Motion den Prozess
zwar für die Mietenden vereinfachen würde, dafür jedoch einseitig die Hürden für die
Vermieterschaft heraufsetze. Eine Mehrheit der grossen Kammer sah dies ähnlich. Trotz
dem unterstützenden Votum des zuständigen Bundesrates Guy Parmelin lehnte der
Nationalrat die Motion mit 106 zu 84 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab. Neben der SVP
stimmten auch die Fraktionen der FDP sowie der Mitte beinahe geschlossen gegen den
Vorstoss, der damit erledigt ist. 29

MOTION
DATUM: 01.06.2021
ELIA HEER

In der Sommersession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit zwei
parlamentarischen Initiativen zum Mietrecht, welche beide im Sommer 2020 von
Christian Dandrès (sp, GE) eingereicht worden waren. Mit der ersten der beiden
Initiativen (Pa.Iv 20.419) wollte Dandrès erreichen, dass Mieterinnen und Mieter, denen
aufgrund nicht oder zu spät bezahlter Miete gekündigt wurde, weiterhin in den
Mieträumlichkeiten bleiben können, sofern sie die Mietzinse in den kommenden
Monaten fristgerecht zahlen. Nach sechs Monaten ohne Zahlungsverzug soll die
Kündigung gegenstandslos werden. Dandrès begründete sein Anliegen unter anderem
mit den finanziellen Folgen der Covid-19-Krise, welche es für viele Mieterinnen und
Mieter schwierig machen könne, ihre Miete zu bezahlen. Die RK-NR beantragte
anlässlich ihrer Vorprüfung eine Ablehnung der Initiative – hauptsächlich weil sie
befand, dass deren Umsetzung falsche Anreize setzen würde und weil sie es als störend
erachtete, dass ein rechtmässig aufgelöster Vertrag ohne neue Willenserklärung wieder
in Kraft treten soll. 
Die zweite Initiative (Pa.Iv 20.450) verlangte, dass im Falle des Todes eines Mieters oder
einer Mieterin, die Familienwohnung inklusive aller Rechte und Pflichten aus dem
Mietvertrag an die Ehegattin oder den Ehegatten übertragen werden kann, selbst wenn
die hinterbliebene Person den Mietvertrag nicht unterschrieben und das Erbe
ausgeschlagen hatte. So drohen Hinterbliebene, welche ein Erbe ausschlagen, auch ihre
Wohnung zu verlieren, weil der Mietvertrag als Vermögenswert gilt. Die RK-NR
beantragte auch in diesem Fall die Ablehnung, da sie die Initiative für einen zu starken
Eingriff in die Rechte der Vermietenden befand. 
Im Rat hatten beide Anliegen keine Chance. Mit einer Ausnahme stimmten nur
Nationalrätinnen und Nationalräte der Grünen und der SP-Fraktion für die Initiativen,
während die anderen Fraktionen geschlossen dagegen stimmten. Die erste Initiative
wurde mit 118 zu 67 Stimmen und die zweite mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
ELIA HEER

Christian Dandrès (sp, GE) forderte im Juni 2020 mittels einer parlamentarischen
Initiative, dass Ehegattinnen oder Ehegatten künftig zum Mietvertrag einer Mieterin
oder eines Mieters beitreten dürfen sollen, ohne dass dies die Vermieterschaft
ablehnen kann. Der Beitritt müsse dabei innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss
des Mietvertrages erfolgen. Paare, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags
noch unverheiratet sind, könnten bis spätestens sechs Monate nach der Heirat
beitreten. Die gleichen Rechte sollten zudem auch für Paare in eingetragener
Partnerschaft gelten. Dandrès begründete sein Anliegen damit, dass dies den
Wohnschutz für Familien in Mietverhältnissen fördern würde. Konkret betreffe dies
Fälle, in denen die Ehepartnerin oder der Ehepartner das Erbe ausschlage, etwa weil sie
denken, die Erbschaft sei überschuldet. Da Erben alle Rechte und Pflichten des oder
der Verstorbenen übernehmen, würden sie damit auch den Mietvertrag ausschlagen,
wenn sie nicht schon vor dem Tod Teil des Mietvertrags waren, so Dandrès. Dann
fänden sie sich mit der aktuellen Rechtslage nach dem Tod ihres Ehegatten oder ihrer
Ehegattin «rechtslos» in ihrer bisherigen Wohnung wieder und liefen Gefahr, dass die
Vermieterschaft von ihnen verlangt, die Wohnung zu räumen. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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ELIA HEER
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Als Kommission des Erstrates startete die RK-NR die Beratung der Initiative und gab ihr
im März 2022 mit 14 zu 10 Stimmen Folge. Die geforderten Gesetzesanpassungen
würden in weiten Teilen der Westschweiz bereits angewendet und hätten sich dort
bewährt. Einen Monat später kam jedoch die RK-SR zu einem gegenteiligen Schluss:
Eine Mehrheit der Kommission – von 7 zu 5 Stimmen – erachtete die geltenden
mietrechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Ehegattinnen oder Ehegatten als
ausreichend und sah deshalb keinen Handlungsbedarf. Im August gleichen Jahres lenkte
die RK-NR schliesslich auf die Position ihrer Schwesterkommission ein und plädierte
mit 15 zu 9 Stimmen dafür, der Initiative keine Folge zu geben. Bei der Diskussion in der
ständerätlichen Kommission seien verschiedene juristische Probleme mit der
Umsetzung der Initiative aufgekommen – namentlich im Zusammenhang mit dem
Erbrecht –, welche die RK-NR in ihrer ersten Vorprüfung noch nicht genügend in
Betracht gezogen hätte, erklärte diese. 

In der Herbstsession 2022 debattierte der Nationalrat über die parlamentarische
Initiative. Initiant Dandrès kritisierte dabei den Meinungsumschwung der RK-NR. Er
habe den Verdacht, dass dieser vor allem dadurch motiviert sei, dass mit dem Status
quo mehr Wohnungen frei würden und zu neuen Marktbedingungen und somit einem
höheren Mietzins weitervermietet werden könnten. Häufig seien nämlich alte
Mietverträge betroffen, «die nicht so hoch und missbräuchlich sind wie die, die heute
aufgrund der Wohnungsnot üblich sind», so Dandrès. Kommissionssprecher Beat Flach
(glp, AG) vertrat die Position, dass die aktuellen Regelungen ausreichend seien. So sei
das Kündigungsrecht der Vermieterschaft laut OR kein erbrechtliches Recht, das durch
eine Ablehnung des Erbes tangiert wäre, weil der Mietvertrag ohnehin weiterbestehe,
wenn ihn die überlebenden Ehepartner oder eingetragenen Partner weiterführen
wollen. Die grosse Kammer lehnte die Initiative in der Folge mit 118 zu 61 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. 31

Christian Dandrès (sp, GE) ersuchte den Nationalrat mittels einer parlamentarischen
Initiative, das geltende Recht betreffend die Berechnung der Anfechtungsfrist bei
Kündigungen von Mietverträgen zu ändern. Wie Dandrès in der Begründung zu seiner
Initiative erklärte, hätten Mieterinnen und Mieter derzeit 30 Tage nach Empfang der
Kündigung Zeit, die Kündigung anzufechten. Im Falle einer Zustellung der Kündigung per
eingeschriebenem Brief startet diese Frist dabei jedoch nicht am Tag der effektiven
Zustellung der Kündigung, sondern am Folgetag des Tages, an dem die Mieterin oder der
Mieter den eingeschriebenen Brief das erste Mal hätten abholen können.
Eingeschriebene Briefe werden laut Dandrès heutzutage zumeist nicht direkt zugestellt.
Stattdessen werde im Briefkasten eine Abholungseinladung deponiert. Deswegen führe
die aktuelle Regelung dazu, dass Mieterinnen und Mieter um ihr Recht gebracht werden
können, eine Kündigung anzufechten, so Dandrès. 
Die RK-NR führte im August 2022 eine Vorprüfung der Initiative durch – zusammen mit
einer weiteren parlamentarischen Initative Dandrès (Pa.Iv. 21.490). Eine Mehrheit der
Kommission stellte dabei den Antrag, die beiden Initiativen abzulehnen. Bei der
Initiative betreffend die Berechnung der Anfechtungsfrist bei Kündigungen begründete
die Mehrheit der Kommission dies damit, dass die heutige Regelung gerechtfertigt sei,
weil sie eine Verteilung des Risikos zwischen der Mieterschaft und der Vermieterschaft
ermögliche. 
Der Nationalrat folgte in seiner Wintersession 2022 dem Antrag seiner RK und lehnte
die Initiative mit 121 zu 69 Stimmen ab. Neben den geschlossen stimmenden Fraktionen
der Grünen und der SP stimmte einzig noch ein Mitglied der Grünliberalen für die
parlamentarische Initiative Dandrès. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2022
ELIA HEER

Mittels einer parlamentarischen Initiative wollte Christian Dandrès (sp, GE) erreichen,
dass der Fristenstillstand während Gerichtsferien auf die Anfechtung einer Kündigung
oder bei einem Begehren auf Erstreckung eines Mietverhältnisses ausgeweitet werden.
Derzeit gilt für viele zivilrechtliche Fristen ein Fristenstillstand während den
Gerichtsferien zwischen dem 15. Juli und dem 15. August. Für Anfechtungen von
Kündigungen oder Anträge auf Erstreckung von Mietverhältnissen war bisher aber kein
solcher Fristenstillstand vorgesehen. Dandrès begründete seine Initiative damit, dass
die Ausnahme für die erwähnten Verfahren nicht zu rechtfertigen sei, da es sich um
Verfahren zum Schutz von Mieterinnen und Mietern handle, welche verglichen mit den
Vermieterinnen und Vermietern die schwächere Partei seien. 
Die RK-NR führte im August 2022 eine Vorprüfung der Initiative durch – zusammen mit
einer weiteren parlamentarischen Initiative Dandrès (Pa.Iv. 21.491). Die Mehrheit der
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Kommission beschloss den Antrag auf Ablehnung der beiden Initiativen zu stellen. Eine
Ausweitung des Fristenstillstands auf die erwähnten Verfahren hätte laut der
Kommissionsmehrheit zur Folge, dass sich Verfahren länger hinziehen,
Schlichtungsbehörden weiter überlastet sowie Rechtsunsicherheiten geschaffen
würden. 
In der Wintersession 2022 folgte der Nationalrat seiner RK und stimmte mit 121 zu 69
Stimmen gegen Folgegeben der Initiative. Wie bei der parlamentarischen Initiative
21.491 kamen auch hier die befürwortenden Stimmen von den Fraktionen der Grünen
und der SP sowie einem Mitglied der Grünliberalen. 33

Auf Antrag der RK-NR beschloss der Nationalrat in der Wintersession 2022, die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative von Hans Egloff (svp, ZH) um zwei
Jahre zu verlängern. Egloff wollte mit seiner Initiative erreichen, dass Anfangsmietzinse
nur noch bei Notlage des Mieters oder der Mieterin angefochten werden können. Der
Nationalrat hatte vor zwei Jahren bereits einmal die Frist für die Behandlung verlängert.
Dass sie in der Zwischenzeit keinen Entwurf ausgearbeitet hatte, begründet die
Kommission damit, dass sie erst noch das Ergebnis der vom Bund lancierten
Diskussionen mit den Sozialpartnern zum Mietrecht habe abwarten wollen. Nachdem
diese im Sommer 2022 gescheitert waren, beschloss die Kommission, die Umsetzung
der Initiative – zusammen mit einer weiteren Initiative Egloff – an die Hand zu nehmen.
Sie habe der Verwaltung bereits den Auftrag erteilt, verschiedene Umsetzungsvarianten
auszuarbeiten. Eine Minderheit rund um Christian Dandrès (sp, GE) sprach sich derweil
für eine Abschreibung der Initiative aus. Sie führe zu weniger Anfechtungen von
Anfangsmietzinsen und damit zu steigenden Mieten. Die Kommissionsmehrheit
vermochte sich jedoch auch im Rat durchzusetzen. Die grosse Kammer stimmte mit 128
zu 64 Stimmen, bei einer Enthaltung, für die Fristverlängerung. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2022
ELIA HEER

Christian Dandrès (sp, GE) ersuchte das Parlament  mittels einer parlamentarischen
Initiative, Änderungen an den gesetzlichen Bestimmungen betreffend befristete
Mietverträge vorzunehmen. Laut Dandrès würden befristete Mietverträge von
«skrupellosen Vermieterinnen und Vermietern» benützt, um zu hohe Anfangsmieten zu
setzen, die dann von den Mietenden weniger oft rechtlich angefochten würden – aus
Angst, dass sie keine Verlängerung des Vertrags erhalten könnten. Konkret schlug
Dandrès deshalb vor, dass in Regionen mit Wohnungsmangel befristete Mietverträge
neu mittels amtlichen Formulars mitgeteilt werden müssten. Damit würden
Mieterinnen und Mieter über ihre Rechte und Pflichten informiert und die
Vermieterinnen und Vermieter zur Rechtstreue verpflichtet, da sie begründen müssten,
weshalb sie nur einen befristeten Mietvertrag abschliessen wollen oder können. Bei
Verstössen gegen diese Formularpflicht, sah die parlamentarische Initiative vor, dass
der Mietvertrag automatisch in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt und die Frist
zur Anfechtung des Anfangsmietzinses verlängert werden soll. 

Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahressession 2023 über die parlamentarische
Initiative. Für die RK-NR, welche die Vorprüfung der Initiative vorgenommen hatte,
äusserten sich Patricia von Falkenstein (ldp, BS) und Sidney Kamerzin (mitte, VS). Sie
führten aus, weshalb die Mehrheit der Kommission die parlamentarische Initiative zur
Ablehnung empfohlen hatte. Eine Befristung sei ein wichtiges Element eines Vertrages
und die geforderte automatische Umwandlung eines befristeten in einen unbefristeten
Vertrag wäre ein Novum im Schweizer Recht. Ausserdem würden missbräuchliche
Anwendungen von befristeten Mietverträgen bereits heute von Gerichten nicht
gestützt. Betroffene Mieterinnen und Mieter hätten also bereits heute die Möglichkeit,
sich rechtlich zu wehren. Schliesslich führe die neue Regelung auch zu neuer
Bürokratie. Der Nationalrat folgte dem Plädoyer der beiden Kommissionssprechenden
und beschloss mit 124 zu 69 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), der parlamentarischen
Initiative keine Folge zu geben. Unterstützung erfuhr die Initiative lediglich aus den
Fraktionen der SP und der Grünen. 35
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In der Frühjahressession 2023 nahm sich der Nationalrat den von seiner RK
ausgearbeiteten Entwurf betreffende eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf vor. Bereits das Eintreten auf die
Vorlage wurde kontrovers diskutiert. Eine Minderheit der RK, bestehend aus
Politikerinnen und Politikern von SP und Grünen, beantragte dem Rat, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Christian Dandrès (sp, GE) und Baptiste Hurni (sp, NE) beklagten
beide in ihren Voten, dass der vorliegende Entwurf Teil einer Salamitaktik sei, bei der es
darum ginge, das Mietrecht schrittweise auszuhöhlen. Florence Brenzikofer (gp, BL)
befürchtete, dass durch die Vorlage das Machtgefälle zwischen Vermietenden und
Mietenden weiter vergrössert werde. Ausserdem sei die Vorlage unnötig, da
Vermieterinnen und Vermieter bereits heute das Recht hätten, bei dringendem
Eigenbedarf ihrer vermietenden Partei zu kündigen. Der Schutz der Mietenden solle
nicht weiter geschwächt werden, da schon jetzt Eigenbedarf sehr oft nur vorgeschoben
werde, um den Mieter oder die Mieterin loszuwerden und die Wohnung zu einem
höheren Preis weiterzuvermieten. Mitglieder der Fraktionen von SVP, FDP und Mitte
hielten dagegen. Vincent Maître (mitte, GE) war der Ansicht, dass es bei dieser Vorlage
nur darum gehe, dass Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer wieder das Recht
erhalten sollen, die von ihnen gekaufte Immobilie bewohnen zu können. Mit der
bestehenden Regelung, dass für die Kündigung bei Eigenbedarf ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden muss, sei dies oft unmöglich, da es schwierig
sei, die Dringlichkeit zu beweisen und dies ein langes juristisches Verfahren nach sich
ziehen könnte. Ähnlich äusserte sich Christa Markwalder (fdp, BE), die darüber hinaus
ausführte, dass stattdessen neu eine Kündigung bereits bei einem «bei objektiver
Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf» möglich sein soll. Dies sei eine
ausgewogene und moderate Lösung, mit der der Schutz der Interessen der Mieterinnen
und Mieter weiterhin gewährleistet sei. Pirmin Schwander (svp, SZ) plädierte im Namen
der SVP-Fraktion ebenfalls für Eintreten. Er sehe in dieser Frage eher ein Machtgefälle
zugunsten der Mietenden und deshalb müsse der Eigenbedarf schneller und einfacher
geltend gemacht werden können. Gespalten zeigte sich die GLP-Fraktion. Beat Flach
(glp, AG) war zwar prinzipiell mit dem Anliegen des Vorstosses einverstanden. Er liess
jedoch durchblicken, dass innerhalb der GLP-Fraktion auch einige der Meinung seien,
dass generell die Balance zwischen den beiden Lagern im Moment zulasten der
Mietenden gestört sei. Da es sich zudem nur um wenige Fälle handle, in denen es zu
langen Verfahren gekommen sei, sei es fraglich, ob man nun in diese Richtung
legiferieren solle. Als letztes äusserte sich noch Bundesrat Guy Parmelin. Dieser
beantragte dem Nationalrat im Namen des Bundesrates, nicht auf die Vorlage
einzutreten. Parmelin vertrat die Meinung, dass die aktuelle Regelung ausreichend sei,
um die Interessen beider Parteien zu schützen. Ausserdem komme es in der Praxis
nicht zu so vielen störenden Fällen, als dass sich eine legislative Intervention
rechtfertigen liesse. Entgegen diesem Antrag stimmte schliesslich eine Mehrheit des
Nationalrates für Eintreten auf die Vorlage (mit 108 zu 80 Stimmen, bei 1 Enthaltung). Zu
den geschlossen stimmenden Fraktionen von SP und Grünen gesellten sich auch acht
Mitglieder der GLP und drei Mitglieder der Mitte-Fraktion. In der Detailberatung galt es
anschliessend noch, über verschiedene Anträge der Minderheit auf Verschärfung der
Regelung zur Kündigung bei Eigenbedarf zu entscheiden. Diese wurden jedoch allesamt
abgelehnt. Schliesslich nahm der Nationalrat das Geschäft in der Gesamtabstimmung
mit 114 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Im Sommer 2023 lancierten die Genfer Parteikollegen Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo.
23.3949) im Ständerat und Christian Dandrès (sp, GE; Mo. 23.3850) im Nationalrat zwei
wortgleiche Motionen zum Stopp der Mietzinsexplosion. So sollten die Mieten mithilfe
einer temporären Änderung der VMWG stabilisiert werden. Als Begründung nannten die
Motionäre die steigende Inflation und die damit zusammenhängende Anhebung des
Referenzzinssatzes, welcher für viele Mieterinnen und Mieter zu einer
Mietzinserhöhung führte und insbesondere im Frühjahr 2024 zu allgemeinen
Mietzinserhöhungen von bis zu 10 Prozent führen könnten. Kombiniert mit steigenden
Lebenserhaltungskosten und höheren Krankenkassenprämien, könne dies
schwerwiegende finanzielle Auswirkungen für Mieterinnen und Mieter haben. Der
Bundesrat sah jedoch davon ab, aufgrund der erstmaligen Erhöhung des Referenzzinses
das System drastisch anzupassen. Obschon ein steigender Referenzzinssatz zur
Inflation beitragen könne, trage im Gegenzug ein sinkender Referenzzinssatz zur Tilgung
der Teuerung bei. Dementsprechend ergebe die Kopplung des Mietzinses an den
Referenzzinssatzes trotzdem Sinn, insbesondere auch, da vom Bundesrat
vorgeschlagene Systemwechsel bisher nie politisch mehrheitsfähig gewesen seien. Das
Parlament beschäftigte sich im Rahmen der ausserordentlichen Session «Wohnen und
mieten» innerhalb der Herbstsession mit dem Anliegen. Im Ständerat wurde der
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Vorstoss Sommaruga mit 30 zu 9 Stimmen (bei 1 Enthaltung) abgelehnt. Auch der
Nationalrat stellte sich mit 111 zu 75 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen die Motion
Dandrès. Unterstützt wurde die Motion im Nationalrat von der geschlossen stimmenden
SP- und Grünen-Fraktion, von den drei EVP-Ratsmitgliedern sowie von einer
Minderheit der GLP-Fraktion. 37

In der Wintersession 2023 widmete sich der Nationalrat als Zweitrat einer Motion
Engler (mitte, GR), welche sich für mehr Rechtssicherheit im Mietrecht einsetzte.
Spezifisch forderte das Geschäft die Ausarbeitung einer Regelung zur zulässigen
Nettorendite für Wohn- und Geschäftsliegenschaften, wenn der hypothekarische
Referenzzinssatz über 2 Prozent anwachsen sollte. Die RK-NR hatte die Motion ihrem
Rat mit 17 zu 5 Stimmen zur Annahme empfohlen, wobei sich eine Minderheit Dandrès
(sp, GE) gegen den Vorstoss aussprach. Diese sah im Geschäft eine weitere
Abschwächung des Mieterinnen- und Mieterschutzes, da sich diese einer
Mietzinserhöhung unter Berufung auf die Rendite nicht mehr widersetzen könnten.
Wirtschaftsminister Parmelin betonte wiederum, dass mit einer verbindlichen Regelung
der zulässigen Nettorendite sowohl die Mieterinnen und Mieter als auch die
Vermieterinnen und Vermieter von der erhöhten Rechtssicherheit profitieren würden.
Schliesslich entschied eine Nationalratsmehrheit, dem Antrag der
Kommissionsmehrheit und demjenigen des Bundesrats zu folgen und nahm die Motion
mit 130 zu 61 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Lediglich die geschlossen stimmenden
Fraktionen der SP und der Grünen positionierten sich gegen den Vorstoss. 38

MOTION
DATUM: 12.12.2023
VIKTORIA KIPFER

Wohnungsbau und -eigentum

Eine parlamentarische Initiative Dandrès (sp, GE) sah eine Regulierung des Berufs der
Immobilienmaklerin und des Immobilienmaklers mithilfe eines bundesweiten
Rahmengesetzes vor. Der Initiant begründete sein Anliegen damit, dass
Immobilienvermittlerinnen und Immobilienvermittler meist auf Provisionsbasis arbeiten
würden und so davon profitierten, wenn Wohnungssuchende Wohnraum zu einem
höheren Preis mieten oder kaufen. Es bestünden also Anreize für Maklerinnen und
Makler, ihren Eigennutzen zu maximieren, anstatt die Bedürfnisse der Auftraggebenden
bestmöglich und kosteneffizient zu erfüllen. Um dies zu verhindern, solle die
entgeltliche Vermittlung von Wohnobjekten künftig bundesweit gesetzlich geregelt
werden, wobei die Kantone auch zusätzliche Massnahmen ergreifen könnten. Mit 14 zu
9 Stimmen beantragte die Mehrheit der RK-NR ihrem Rat, der Initiative keine Folge zu
geben. Der Beruf der Immobilienmaklerin und des Immobilienmaklers werde bereits zur
Genüge im OR geregelt. Zusätzlich werde die Gesetzmässigkeit der Maklerinnen- und
Maklertätigkeiten bereits durch Notarinnen und Notare überprüft, weshalb laut der
Kommissionsmehrheit kein Handlungsbedarf bestehe. Eine Kommissionsminderheit
Hurni (sp, NE) argumentierte dagegen, dass dem Beruf der Immobilienmaklerin und des
Immobilienmaklers ein Interessenskonflikt zugrundeliegende, wobei dieser mithilfe der
vorgeschlagenen Mindestvorschriften reduziert werden sollte.
In der Frühjahrssession 2023 beugte sich der Nationalrat über den Vorstoss und
entschied mit 121 zu 68 Stimmen, dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit zu folgen
und der parlamentarischen Initiative Dandrès keine Folge zu geben. Eine links-grüne
Minderheit – bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und der
Grünen sowie zwei Mitgliedern der Mitte-Fraktion – konnte sich in der grossen Kammer
nicht behaupten. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2023
VIKTORIA KIPFER
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Umweltschutz

Klimapolitik

Der Ständerat äusserte sich in der Sommersession 2017 mit Weitsicht zur Ratifizierung
des Pariser Klimaübereinkommens und dies nicht nur, indem diverse Redner auf die
bereits sichtbaren Folgen des Klimawandels im Alpenland Schweiz verwiesen – so etwa
auf schmelzende Gletscher und zunehmende Hangrutsche –, sondern auch, indem er
über den eigenen Tellerrand hinaus zu Reaktionen aus dem Ausland blickte. So etwa
kritisierte Beat Vonlanthen (cvp, FR), den „himmelschreienden Trump-Entscheid” der
vorangegangenen Woche, aus dem Pariser Klimaübereinkommen auszusteigen. Auch
viele grosse Unternehmen würden diesen Entscheid bedauern, fügte Raphaël Comte
(fdp, NE) daraufhin an und liess es sich nicht nehmen, den französischen Präsidenten
Emmanuel Macron zu zitieren: „Make our planet great again”. Klar aussichtslos blieb in
der Kantonskammer ein Minderheitsantrag von Seiten der SVP mit der Forderung nach
einem Reduktionsziel von 30% statt 50% mit 5 zu 38 Stimmen bei einer Enthaltung.
Damit genehmigte der Ständerat die nationalrätliche Version ohne Änderung, womit das
Geschäft noch in derselben Session in die Schlussabstimmung gelangte und dort den
Nationalrat mit 126 zu 63 Stimmen (5 Enthaltungen) und den Ständerat mit 40 zu 3
Stimmen (1 Enthaltung) passierte. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2017
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsrecht

Im September 2022 reichte Christian Dandrès (sp, GE) eine parlamentarische Initiative
ein, mit der er verschiedene rechtlichen Massnahmen für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen im Bereich der Online-Plattformen anstrebte. Konkret verlangte
er, dass zukünftig generell vermutet wird, dass Personen, die über Internet-Plattformen
arbeiten, bei diesen über einen Arbeitsvertrag verfügen. Zudem sollen gegenüber den
Arbeitnehmenden Transparenz über die ihre Arbeit betreffenden Algorithmen
hergestellt werden. Zudem sollen die Nutzenden solcher Online-Plattformen die
Zugangsrechte übertragen können. Zwar habe das Bundesgericht «den
Beschäftigungsstatus von Personen, die für Onlineplattformen arbeiten, geklärt»,
dennoch seien gerade im Kampf gegen Lohndumping zusätzliche Massnahmen nötig. 
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Frühjahrssession 2023 mit der Initiative.
Kommissionssprecher Alexandre Berthoud (fdp, VD) betonte, dass die parlamentarische
Initiative de facto eine Anpassung des Arbeitsrechtes und des
Sozialversicherungsrechtes verlange. Diese würden zwar zwischen selbständiger und
unselbständiger Tätigkeit unterscheiden, es seien jedoch keine
Unterscheidungskriterien definiert, weshalb die tatsächliche Einordnung bisher
Vollzugsorganen und Gerichten überlassen sei. Die Kommissionsmehrheit erachtete
jedoch das Bundesgerichtsurteil als ausreichend klar und empfehle daher, der Initiative
keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte dieser Einschätzung und entschied mit 120
zu 68 Stimmen (bei 1 Enthaltung), der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben.
Das Geschäft war damit erledigt. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2023
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im Juni 2022 verlangte Christian Dandrès (sp, GE) in einer parlamentarischen Initiative,
dass zukünftig alle Versicherten einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung der
beruflichen Vorsorge eine Risikogemeinschaft bilden. Entsprechend müssten alle
Arbeitgebenden in einer Sammelstiftung dieselben Risikoprämien bezahlen. Um
Umgehungsmassnahmen zu verhindern, sollen zudem alle Rabatte gleichermassen allen
Versichertenkollektiven zugutekommen müssen und Überschussanteile ausschliesslich
in Anbetracht des Deckungskapitals verteilt werden dürfen. Damit sollen die
Auswirkungen der unterschiedlichen Altersstrukturen der einzelnen in den
entsprechenden Stiftungen versicherten Unternehmen gemildert und konkret die
Problematik der höheren Pensionskassenkosten durch ältere Arbeitnehmende
verringert werden. Mit 17 zu 8 Stimmen empfahl die SGK-NR im Mai 2023, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben, da die Risikoprämie die Kosten der
Arbeitgebenden und damit die Arbeitsmarktattraktivität der älteren Arbeitnehmenden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.07.2023
ANJA HEIDELBERGER
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kaum beeinflusse. Hingegen bestünde die Gefahr, dass Sammelstiftungen Unternehmen
mit überdurchschnittlichen Risiken ausschliessen würden. 42

In der Herbstsession 2023 entschied sich der Nationalrat, der parlamentarischen
Initiative Dandrès (sp, GE) zur Bildung einer Risikogemeinschaft aller Versicherten
einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung der beruflichen Vorsorge mit 118 zu 67
Stimmen keine Folge zu geben. Zuvor hatte der Initiant noch einmal erfolglos darauf
hingewiesen, dass die Praxis von Sammelstiftungen, die Risikoprämien für jedes
Versichertenkollektiv separat zu berechnen, den Druck, ältere Arbeitnehmende zu
entlassen, verstärke – was durch die Schaffung einer Risikogemeinschaft verhindert
werden könne. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sprachen sich für
Folgegeben aus. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2023
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Insbesondere zu Beginn der Covid-19-Pandemie machten sich zahlreiche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken darüber, wie man Unternehmen,
Angestellte und Selbständigerwerbende in dieser schwierigen Situation unterstützen
könnte. Christian Dandrès (sp, GE) schlug vor, die bisher von KAE ausgeschlossenen
Personen neu ins ordentliche Kurzarbeitsentschädigungsregime zu integrieren und
ihren Einkommensausfall zu 100 Prozent, maximal jedoch bis zum Schweizer
Medianlohn zu entschädigen. Dazu soll neu auch ein beschränkter und befristeter ALV-
Beitrag auf ihre AHV-pflichtigen Einkommen erhoben werden. Gleichzeitig soll auch der
Verdienstausfall der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum Medianlohn zu 100
Prozent, darüber hinaus weiterhin zu 80 Prozent versichert werden. Überdies sollten
Unternehmen, die KAE beantragten, während zwei Jahren keine Dividenden
ausschütten dürfen und sich verpflichten, Kündigungen soweit möglich zu vermeiden.
Mit dem Dividendenverzicht hatte Dandrès eine Forderung der SGK-NR (Mo. 20.3164)
aufgenommen, ähnliche Forderungen wurden überdies später auch im Rahmen des
Covid-19-Gesetzes gestellt. Der Bundesrat erachtete eine solche Änderung als Gefahr
für das System der ALV, das bereits jetzt mit sehr hohen Kosten zu kämpfen habe. In der
Frühjahrssession 2022 zog der Motionär seinen Vorstoss ohne Begründung zurück. 44

MOTION
DATUM: 08.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Asylpolitik

En décembre 2018, la députée Rosmarie Quadranti (pbd, ZH), qui citait les images d'une
petite fille séparée de sa mère à la frontière américano-mexicaine par l'administration
Trump, se demandait quel sort était réservé aux enfants exilé-e-s en Suisse. Elle avait
alors déposé un postulat intitulé: «Garantir le développement harmonieux des enfants
malgré des mesures de contrainte». Il était question de demander au Conseil fédéral
un rapport sur les pratiques de détention administrative sur les mineur-e-s
accompagnés ou non, de moins de 15 et de moins de 18 ans. 
L'objet a été retiré en octobre 2020. Le traitement en chambres de l'initiatives
parlementaire Mazzone et l'initiative cantonale de Genève, qui veulent supprimer la
détention administrative pour les mineur-e-s, toutes catégories confondues, n'est sans
doute pas étranger à cette décision.

POSTULAT
DATUM: 30.10.2020
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

In der Sommersession 2022 lehnte der Nationalrat auf Anraten des Bundesrates eine
Motion Reynard (sp, VS) ab, die verlangt hätte, dass sich jede Frau auch über die 12.
Schwangerschaftswoche hinaus für einen straflosen Schwangerschaftsabbruch
entscheiden kann, ohne dass sie sich in Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen
Schädigung oder in einer seelischen Notlage befinden muss. Die nach Ausscheiden
Reynards aus dem Rat von Christian Dandrès (sp, GE) übernommene Motion fand
Zustimmung in den geschlossenen Reihen der SP, der Grünen und der GLP, wurde von
den drei verbleibenden bürgerlichen Fraktionen jedoch nicht minder deutlich
abgelehnt. 45

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Un des premiers pas vers la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été
franchi lors des assises féministes romandes en juin 2018. Un groupe d'environ 120
femmes, issues des milieux syndical, politique, culturel ou simplement de la société
civile ont réagi aux mobilisations internationales (manifestations contre l'interdiction
de l'avortement en Pologne, contre les violences sexistes en Argentine, Women's march
contre le président Trump aux USA, grèves féministes en Espagne et mouvement
#metoo) et ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Le renvoi en commission de
l'article sur l'égalité par le Conseil des Etats a également joué le rôle de déclencheur.

Le choix de la date du 14 juin se situe dans la lignée historique des mobilisations
féministes en Suisse. Le 14 juin 1981, dix ans après l'obtention du droit de vote pour les
femmes, le principe d'égalité était entériné dans la Constitution. Or, comme trop peu
de progrès ont été constatés, une grève des femmes nationale a été lancée par l'Union
syndicale suisse, exactement dix ans plus tard. En ce 14 juin 1991, plus de 500'000
femmes ont manifesté, faisant grève, pour celles qui le pouvaient, du travail, qu'il soit
domestique ou salarié. Des balais et serpillières étaient suspendus aux fenêtres, les
maîtresses d'écoles et travailleuses de crèche sont descendues dans la rue avec les
enfants, une grève de la consommation a été revendiquée. La revendication principale
de 1991 était l'ancrage dans la loi de l'article constitutionnel sur l'égalité. S'ensuivait une
série de revendications tournant principalement autour du travail (égalité salariale,
places de crèches à prix accessible, interdiction du travail de nuit pour tou-te-s,
formation continue, etc.) et des violences (protection contre le harcèlement et les abus
sexuels au  travail et dans la vie privée). La loi demandée a été votée en 1995, et depuis,
quelques victoires pour la cause des femmes ont été obtenues: légalisation de
l'avortement en 2002 et congé maternité en 2005.

Pour les organisatrices de la grève de 2019, ce n'est de loin pas suffisant. Un nouveau
manifeste a été rédigé, comprenant une vingtaine de revendications. Le thème du
travail y est encore présent, avec des revendications comme celles de l'arrêt de la
discrimination, de la valorisation du travail domestique et de care, ainsi que des rentes
qui permettent de vivre dignement. La question des violences fait également écho aux
demandes de 1991, avec des revendications pour une prise au sérieux plus importante
des victimes de viol ou d'abus. Le manifeste de 2019 se distingue de son prédécesseur
par une prise en compte plus importante de l'intersectionnalité, comme en témoigne
l'astérisque accolé au mot «femme*» dans les communications relatives à la grève. Cet
astérisque signifie que le terme «femme*» s'applique ici à tou-te-s, à l'exception des
hommes cisgenre. Ainsi, les personnes trans, queer ou intersexe sont représentées par
le mouvement. Ce souci des personnes qui sont traditionnellement peu représentées
dans le débat public s'illustre par un nombre important de revendications. Le manifeste
exige la fin des discriminations pour les personnes LGBTQIA+ et une éducation plus
importante aux choix en termes de genre et de sexualité. Les femmes* non suisses ou
sans titre de séjour légal sont également représentées dans le manifeste, puisque ce
dernier réclame la fin des discriminations racistes, la prise en compte du travail fourni
par les femmes* sans papiers et la reconnaissance des violences sexistes et de genre
comme motif d'asile. Un nombre important de revendications s'attaque aux
stéréotypes de genre, demandant une formation des personnes travaillant dans les
écoles sur ces questions. De même, une éducation sexuelle qui aborde également la vie
affective et sexuelle, le plaisir, et spécialement le plaisir féminin ainsi que les variétés
d'orientation sexuelles et de genre doit, selon le manifeste être dispensée dans les
écoles par des spécialistes de la santé sexuelle. Un appel à une société moins
autoritaire, plus ouverte, plus horizontale, en définitive, moins patriarcale, clôt le
manifeste.

Le mouvement pour la grève féministe et des femmes* 2019 se compose de plus d'une
vingtaine de collectifs locaux et de nombreux groupes informels qui ont pour but
d'animer la journée du 14 juin. Les séances d'organisation et de coordination de la
grève étaient non mixtes, pour permettre aux femmes* de mener elles-mêmes leur
lutte. Les hommes sont les bienvenus pour apporter leur aide, en soutien. Cette
décision a été à la source de nombreuses critiques, mais a été maintenue, car il est
selon les organisatrices crucial pour les femmes* de s'emparer de la parole à cette
occasion, leurs voix n'étant que trop peu entendues le reste du temps. Plusieurs
collectifs d'hommes solidaires ont d'ailleurs vu le jour, ces messieurs se proposant de
remplacer au travail les femmes* qui ne pourraient sinon pas participer ou alors de
s'occuper des garderies prévues sur les sites des différentes manifestations le jour J.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

01.01.65 - 01.01.24 32ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



L'appel à la grève a été formellement lancé le 10 mars, lors des assises féministes qui
ont suivi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2019. 46

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Christian Dandrès (sp, GE) forderte im Dezember 2020 in seiner parlamentarischen
Initiative, dass die Unterstützungsmassnahmen für Freischaffende in Theater und Film
ausgebaut werden. Konkret verlangte der Sozialdemokrat, dass die Rahmenfristen für
die Beitragszeit und für den Leistungsbezug für die Betroffenen von zwei auf vier Jahre
verdoppelt werden sollen und die ersten 60 Tage der Beitragszeit bei befristeten
Stellen doppelt gezählt wird.
Der Kultursektor sei einer der am stärksten durch die Massnahmen gegen die Corona-
Pandemie betroffenen Bereichen, wie Dandrès in der Nationalratsdebatte in der
Sommersession 2021 argumentierte. Trotz der Öffnungsschritte bleibe die Zukunft der
Schweizer Kulturszene ungewiss, Planung sei quasi unmöglich. Dies werde nach Dandrès
dazu führen, dass Kulturschaffende defacto bis zu zwei Jahre nicht arbeiten könnten,
was starke Auswirkungen auf ihren Anspruch auf Arbeitslosenhilfe gehabt habe und
haben werde. Dabei sei zu betonen, dass die Situation von Freischaffenden im
Kultursektor bezüglich Arbeitslosenversicherung bereits vor Corona prekär gewesen sei,
wie bereits im Postulat Maret (mitte, VS) anerkannt wurde.
Die WBK-NR beantragte mit 16 zu 9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine
Folge zu geben, da die aktuellen Unterstützungsmassnahmen bereits ausreichten und
die in der Initiative vorgeschlagenen Massnahmen zu einer Ungleichbehandlung der
verschiedenen von der Krise betroffenen Sektoren führen würde. Eine Minderheit
Piller-Carrard (sp, FR) beantragte die Annahme der Initiative, weil dadurch die prekäre
Situation der Freischaffenden in Theater und Film, welche die Pandemie ans Tageslicht
gebracht habe, dauerhaft verbessert werden könne. 
Die grosse Kammer folgte der WBK-NR und lehnte die parlamentarische Initiative mit
120 zu 69 Stimmen deutlich ab. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen stimmten
geschlossen für Annahme, unterstützt wurden sie von Jacqueline de Quattro (fdp, VD)
und Benjamin Roduit (mitte, VS). 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2021
SARAH KUHN

Nach den ersten Beratungen des Entwurfs der RK-SR zum Gemeinnützigkeits- und
Stiftungswesen in Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
waren zur Differenzbereinigung in der Herbst- und Wintersession 2021 noch zwei
Differenzen offen.

Bei der ersten Differenz wollte der Nationalrat neu das Beschwerderecht im Rahmen
von Stiftungen gesetzlich regeln und auf Personen ausweiten, die ein «berechtigtes
Kontrollinteresse» an der Arbeit des Stiftungsrates haben. Der Ständerat folgte jedoch
stillschweigend seiner Kommission, lehnte diesen Punkt ab und hielt somit an der
Differenz fest. Der Artikel sei zu undeutlich formuliert, weshalb man eine
Beschwerdeflut und somit eine Schwächung des Stiftungsstandorts Schweiz und der
Rechtssicherheit fürchte, erklärte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Zudem
sei die bereits bestehende Aufsicht über Stiftungen ausreichend und funktioniere gut.
Doch auch der Nationalrat hielt in der Wintersession 2021 auf Anraten seiner
Kommissionsmehrheit und gegen eine Minderheit Vogt (svp, ZH) an der Differenz fest:
Die Formulierung eines «berechtigte[n] Kontrollinteresse[s]» werde eine
Beschwerdeflut verhindern, argumentierte Kommissionssprecherin Judith Bellaïche
(glp, ZH). Erfolglos blieb auch eine Minderheit Dandrès (sp, GE), die den Beschwerdeweg
noch weiter öffnen und die Bedingung eines «berechtigten Interesses» streichen
wollte. In der Folge stimmten beide Räte einem Kompromissvorschlag zu: So hatte eine
erfolgreiche Minderheit Sommaruga (sp, GE) im Ständerat vorgeschlagen, das
Beschwerderecht begrenzter zu erweitern, als es der Nationalrat ursprünglich
vorgesehen hatte. Konkret sollten Spenderinnen und Spender sowie ihnen
nahestehende Personen, welche der Nationalrat einschliessen wollte, vom
Beschwerderecht ausgeschlossen werden. Der Ständerat folgte diesem Vorschlag mit
26 zu 17 Stimmen. Der Bundesrat, welcher sich ursprünglich gegen eine Erweiterung
ausgesprochen hatte, erachtete diesen Kompromiss ebenfalls als machbare Lösung, wie
Karin Keller-Sutter erläuterte. In der Folge stimmte auch der Nationalrat dieser Lösung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2021
SARAH KUHN
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stillschweigend zu, womit diese erste Differenz bereinigt war. Damit haben nun
Begünstigte und Gläubiger einer Stiftung, sowie Stifter und Zustifter, ihnen
nahestehende Personen und Stiftungsratsmitglieder ein Beschwerderecht. Dafür muss
jedoch ein berechtigtes Kontrollinteresse daran, dass die Stiftung im Sinne des
Stiftungszwecks handelt, nachgewiesen werden können.

Eine zweite Differenz hatte der Nationalrat bei der Frage, ob Stiftungen, die ihre
Stifungsorgane entsprechend ihrer Aufgaben entlöhnen, steuerbefreit werden
können, geschaffen. Die RK-SR wollte auch hier an der ablehnenden Haltung des
Ständerats festhalten, da diese Forderung in der Vernehmlassung von 18 Kantonen strikt
abgelehnt worden sei, wie Kommissionssprecher Rieder die Mehrheitsposition
ausführte. Die Kommission befürchtete etwa, dass Stiftungsgelder so in Löhne statt in
den tatsächlichen Stiftungszweck fliessen würden. Der Ständerat folgte stillschweigend
seiner Rechtskommission, woraufhin aber auch der Nationalrat an seiner Version
festhielt, um eine professionellere Stiftungsführung zu ermöglichen. Zudem gehe es
eben um «angemessene» und nicht um «marktkonforme» Löhne, wie der Ständerat
befürchtet hatte. Die Argumentation des Ständerates sei widersprüchlich, da er den
zweckmässigen Einsatz der Gelder bei den Löhnen fürchte, aber gleichzeitig eine
Beschwerdemöglichkeit für solche Fälle verhindern wolle, kritisierte
Kommissionssprecherin Bellaïche den Schwesterrat. Nach einem weiteren Festhalten
des Ständerats lenkte der Nationalrat ein und verzichtete auf diese Ergänzung, womit
auch die letzte Differenz bereinigt werden konnte.

Das Geschäft war damit für die Schlussabstimmungen bereit, welche noch in der
Wintersession 2021 stattfanden. Der Nationalrat nahm den Entwurf mit 141 zu 52
Stimmen an, wobei alle ablehnenden Stimmen von Mitgliedern der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion stammten. Der Ständerat nahm die Vorlage hingegen
einstimmig mit 43 Stimmen an. Damit kamen die Beratungen zur parlamentarischen
Initiative Luginbühl und zu deren Umsetzung nach gut sieben Jahren zu einem Ende. 48

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) wählte im November 2023 den
Genfer Anwalt und SP-Nationalrat Christian Dandrès zu seinem neuen Präsidenten.
Dandrès war der einzige Kandidat und wurde einstimmig gewählt. Er folgte auf
Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH), die der Gewerkschaft seit 2010 vorgestanden hatte
und altershalber zurücktrat.
Gemäss Medienmitteilung möchte Dandrès mit dem VPOD nicht nur Besitzstände
verteidigen, sondern für einen gesellschaftlichen und politischen Wandel kämpfen, bei
dem Profitinteressen zugunsten der Bedürfnisse der Bevölkerung in den Hintergrund
gedrängt werden. Der VPOD müsse dabei den Schulterschluss mit den jeweiligen
Nutzenden der öffentlichen Angebote suchen, die ebenfalls ein grosses Interesse etwa
an guten Kitas oder Spitälern hätten. Dandrès sah im Service public auch den Schlüssel
für eine ökologische Umgestaltung der Wirtschaft. Die anlaufenden Verhandlungen über
ein neues Vertragspaket mit der EU wolle er als Chance nutzen, um das bisher
«schwachbrüstig[e] Schweizer Arbeitsrech[t]» zu stärken. 49
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